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Der schweizerische Republikaner
herausgegtbei»

von Escher und Usteri,
Mitgliedern der gestzgedende» Räthe der helvetische» Republik.

Hundert acht und vierzigstes Stück
Drittes Quartal.

Zürich, Dienstags den 25. September -798.

Gesezgebung.
Grosser Rath, 29. August.

(Fortsetzung.
Koch vertheidigt die Redaction des Gutach-

tens, we-l der Ausdruck nach der Bestimmung des
6. hierüber völlig befriedigend ist. Der S. wird um
verändert beybehalten. 9. §. Hüssi foderl Festsetzung
eines Gesetzes hierüber. Billeter will diesen §. nur
auf die Pulverkrämer ausdehnen, damit den Partiku,
laren kein Pulver weggenommen werben könne, weil
dieses eine Art von Entwaffnung wäre; er fordert also
daß nur den unruhigen Burgern das Pulver wegge,
Nommen werden könne. Koch vertheidigt das Gut-
achten, weil man den unruhigen Bürgern ihre Absich-
ten nicht auf der Stirn ansehe. Huber glaubt um
ter diesen Bestimmungen können keineswegs einzelne
Patronen oder andere kleine nöthige Verrathe begr.f
sen werden: er fodert daher eine etwas bestimmtere
Redaction, in der auch das von dem Ausland herein
geführte Pulver mit begriffen werden müsse. Hüssi
vertheidigt das Gutachten und dessen Sinn, der nicht
auf solche kleine Pulvervorrathe ziele, doch will er
H über s Bemerkungen beystimmen. Bille ter foderl
neuerdings sorgfältige Bestimmung dieses K. uin das
Volk zu beruhigen. Koch will nur die in Parr-km
larhanden befindlichen Pulvervorrathe hierinn bestim-
men, und daß kein helvetischer Bürger beyder im§. zbe-f
stlininten Strafe Pulver und Salpeter aus dem Aus-
lande einführen uns verkaufen soll. Huber fooert s

noch nähere Bestimmung des §. Billeter folgt H m s

Nern und begehrt, daß wer mehr als r Pf. Pulver
vabe, beweise tu was er dieses Pulver brauche. Er-'
lâcher unterstüzt den Rapport Ca p p a ni glaubt -
alles dieses seyen Vollziehungsmasregeln, daher will
or abstimmen. Der Z. wird mit Kochs Verbesserung
angenommen. Der ro, Z. wirb auch angenommen,
ol au fm a nn will die Pulvei müller beeidigen. K 0 ch

emerkr, bag dieses eine Vollziehungsinasregel iü,
^ ^ìfttzgebuaz nichts angeht; man geht daher

«ur Tagesordnung.

Senat, 29. August.
Der Beschluß welcher allen verfolgten und ver,

trieben«» Graubündtner Patrioten das helvetische Bür,
gecrecht ertheilt, und erklärt, daß die Graubündtner
Patrioten sich um die helvetische Freiheit verdient ge,
macht haben -- wird mit allgemeinem Beifallzuruf
angenommen. Die denselben begleitende Bittschrift
soll aus Murets Antrag ins Protokoll eingerükt wer,
den. Auf Zäs lins Antrag sollte ihr Verfasser, der
B. Zschokke (der sich aber nicht im Saale befand)
zur Ehre der Sitzung eingeladen werden.

Der Beschluß welcher das Direktorium einladet,
dem Minister des Innern aufzutragen, eine allge»
meine Brandassecnranzansialt für ganz Helvetien vor,
zuschlagen — wird angenommen.

Eben so derjenige, welcher dem Bureau des Se,
nats zoos Schweizerfranken bewilligt.

Der Beschluß welcher das Direktorium auffodert
dem grossen Rath zum Behuf der Arbeiten seiner
Kommission über Feudalabgaben, mit möglichster Be,
schleunigung ein genaues Verzeichniß aller vom Staat
sowohl als von Partikularen besessenen Zehenden und
übrigen Feudalabgaben einzusenden — wird verlesen.
Usteri findet, die Einladung beeigenschafte sich durch,
auö nicht zu einem Beschluß: — die Commission des
grossen Rathes findet zum Behuf ihrer Arbeiten jene
Verzeichnisse nothwendig; nichts hindert sie, sich solche
vom Direktorium zu verschaffen; aber wenn ein Be,
schluß dazu geformt werben soll, so mußte der Senat
der ihn anzunehmen oder zu verwerfen hat, prüfen
können, ob die Kommission wirklich zu zwekmässiger
Arbeit jener Verzeichnisse bedarf; eine solche Unter-
suchung kann aber nie dem Senat zustehen. Er
möchte also den Beschluß verwerfen, weil der grosse
Räch ohne Zuthun des Scnats, sich die nöthigen
Substdien für seine Commisswnalarbeiten verschaf,
ftn kann. Geuhard will dennoch annehmen; es
könnte auch Einladungen geben, die der Senat für
>ei,üblich ansehen würde. Forncrod findet, seine

beyden Vorgänger haben Recht; man müsse diesmal
darum a.tiiehmcn, weil das Direktorium sonst mez,
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leicht Anstand fände, jene wichtigen Verzeichnisse zu

geben. Bay findet auch, im allgemeinen habe Usteci

Recht; hier aber sey ein besonderer Fall: um genaue
Kenntnis aller Zehenden und Gefalle in Helvetic» zu

erhalten, werde das Direktorium zu Correspondent»
mit auswärtigen Behörden veranlaßt werden und zu

diesem Ende sey es wichtig, daß Jedermann den

Willen des gesetzgebenden Körper s kenne. Devevcy
und Meyer v. Ar bon sind gleicher Meinung; der

Beschluß wird angenommen.
Der Beschluß welcher demjenigen vom 2z. Juli,

der alle Gesetze über Ehen zwischen ungleichen Rrli»
qionsverwandlen aufhebt, — hinzufügt: diejenigen ,o
durch solche Ehen bürgerliche Rechte verlohrcn haben,

füllen wieder in dieselben einge,ejl seyn — wird ange-

nommen. ^ ^Der Bericht über die Einrichtung eines helvetischen

Militaircorps für das Innere der Republik, wird ei-

ner aus den B. Laflechere, Frossard, Bay,
Berth ollet und Frasca bestehenden Kommission

zur Untersuchung übergeben. ^Bay berichtet ,m Namen einer Kommission über

den die Jagerei betreffenden Beschluß. Die Kommis
sion räth zu seiner Verwerfung. Laflechere unter»

stüzt fie; er hätte gewünscht, die Jagd ware fur daS

erste Jahr überall verboten worden; sie ist emzig er»

Vergnügen der Reichen, und die gegenwärtige Reso«

lution vollends ist nur zu Gunsten reicher Jagdlieb
Haber abgefaßt; in den Weinbergen sollte durchaus,

auch nach der Weinlese, alles Jagen verboten seyn,

weil auch dann noch grosser Schaden dadurch ange-

richtet wird. Badou findet, der Artikel welcher im
März und April auf die Schnepfenjagd zu gehen er»

laubt, zerstöre alle Jagd, indem niemand vergüten
könne, daß alsdann nicht auch anderes Gewild ge-

schössen werde; die Jagd müsse zu bestimmter Zeit

ganz allgemein geschlossen werden. Luthi v. Langn,
will auch verwerfen; er findet den ro. Art. der alles

Nest«rze> ^ren verbietet, zu streng und zu allgemein.

For ner 0 stimmt aus gleichen Gründen zur Ver»

werfung. Muret ebenfalls; die Jagd gereicht ein»

zig zum Vergnügen; der Ackerbau hingegen ist von
der ersten Wichtigkeit; jene muß also diesem unterge

ordnet, und der Gutsbesitzer vor allen ihm schädlichen

Eingriffen der Jägerei geschüzt werden. Devevey
bemerkt, daß durch den Beschluß dem Landmann, der

weder Hunde noch Schießgewehr hat, die Jagd über»

all untersagt, und dieselbe ausschließend dem Reichen

überlassen wird. Mittelholz er ist gleicher Mei-
nuna. Laflechere: Da in der DiScusnon, den Ver»

werfungsgründen der Kommission mehrere wichtige
hinzugefügt worden sind, so verlange ich, daß nach Ver»

werfung des Beschlusses sich die Kommission neuer-

dings besammle, und einen vollständigen Bericht auf»

setze. Duc ist gleicher Meinung; besonders müssen

die Weinberge auch nach der Weinlese gesichert seyn,
indem Hunde und Jäger darinn grossen Schaden an«

richten. Barras findet, wann die Jagd auf den
Gütern von Partikularen erlaubt werde, so sey dieser
ihr Eigenthum dadurch angegriffen, und also auch
die Constitution verlest Brunner glaubt dieß auch,
und will daß jeder auf seinem Eigenthum das schad«

tiche Thier zu jeder Zeit schiessen könne. — Der Bc«
schiuß wird einmüthig verworfen.

Laflechere erneuert seinen Antrag der Rükwei«
sung in die Kommission, und verlangt, der Senat soll
als Grundsaz erklären: daß aiifPartikularqüttrri nicht
gejagt werden dürfe, einzig auf Gemeingütern, Bw
gen u. f. w. Genhard stimmt bei. Fornerod
w.ll die Sache nicht an die Kommission zurüksenden,
aber dem Grundsatz pflichtet er bei. Ein gutes
Jagdgesez soll sehr kurz seyn, und weiter nichts ent«

halten, als Freiheit für jeden auf eignen Gütern, Frei«

heit für alle auf Gemeingütern zu jagen; Strafe für
die zuwiderhandeln, welche zur Halste dem Angeber zu«

fällt. Devevey verlangt Tagesordnung; die Kom«

mission habe ihre Verrichtungen beendigt, und durch

Fornerods Lorschlag würde die Jagd wieder nur Ei«

genthum des reichen Gutsbesitzers. Pfyffer will
Motivirung und daß der Grundsaz anerkannt werde,

die Jagd müsse dem Eigenthumsrecht nie nachthcilig
seyn, und Wild und Hunde von dem Eigenthümer des

Guts, auf dem sie Schaden anrichten, getödtet wer-

den können. Usteri will, man soll, was man schon

öfter gethan hat, eine Kommission zu Motivirung
der Verwerfung des Beschlusses ernennen. Za^lin
und Laflechere stimmen bei. Muret glaubt, diese

Motivirung dürfte nicht l icht seyn; über den allge«

meinen Grundsaz nach welchem Fornerod u. a. ver«

werfen wollen, scy man nicht emig, und was die be«

sondern Gründe betcift, so haben die einen MitM«
der aus diesen, andre jaus andern Gründen verwor«

fen. Bay ist auch gegen die Motivirung; den an«

getragenen allgemeinen Grundsaz könnte man kaum

annehmen; er würde mit Freiheit und Gleichheit we«

nig Harmoniren; es hiesse auch dieß, die Jagd ganz«

lich untersagen; denn wer will seinen Hunden verbiet

ten den Hasen auf das Gut des Nachbarn zu ve«

folgen. — Man geht zur Tagesordnung über.

Zäslin, Bay und Keller erhalten fur eine»

Monat, und Fornerod für rc>. Tage Urlaub.
Der Senat bildet sich in gcschlvßne Sitzung.

Grosser Rath, zo. August.
Jomini fodert, daß in Erwartung der VerM

nisse aller Zehenden von den Verwallungskamm«
die Feudalrechtskommission sich mit der Entschädig» »

der Partikularzehendenbesitzer für die Einstellung
diesjährigen Zehenden beschäftige, um hierüber m cv

Tage« Rapport machen zu können. Zimmerm a



bittet, daß man der Kommission keine Zeit bestimme,
indem sie, um gehörig und zwckmässig verfahren zu
können, erst genaue Kenntniß der Sache sich verschas
fen müsse; daher fodert er Verweisung dieser Motion
an die Kommission. Escher folgt der Verweisung
an die Kommission, bittet aber dringendst, daß man
derselben auftrage sich schleunig zu berathen, und einen
eignen Bcschlußentwurf über den dießjahrigen Zehen-
den sobald möglich vorzulegen, indem in vier Wochen
die Weinlese angehen wirb, und also Verfügungen
hierüber bestimmt werden sollten, ehe man auf einmal
von allen Seiten her bedrängt, und dadurch gehin-
dert wird mit gehöriger Sorgfalt den Gegenstand zu
behandeln, besonders da jene Zeit gerade in die Ab-
änderung des Regierungssitzes fallen wird. Io mini
bittet, daß man doch die Hauptfrage über den Zehen
den nicht mit den Verfügungen wegen Entschädigung
für den dießjährigen Zehenden verwechsle, und also
die Kommission sogleich hierüber arbeite. Zimmer-
mann dringt darauf, der Kommission Freiheit zu
lassen, um sie in ihrem systematischen Gang nicht zu
stören, indem jezr nicht der Weinzchenden eingefodert
werden könne, da man keinen Gtraidezeheuden einge-
fodert habe. Trösch glaubt, es habe keine Schwie-
rigke t, über den Wem die gleiche Verfügung zu treft
fen, wie über das Gctraide, und jeden seine Sache
einsammeln zu lassen. Capani fodert Tagesordnung
über Iomimö Antrag. Cartier begehrt Tagesord-
nung über Eschers Antrag, weil man schon den dieß
jahrigen Zehenden aufgehoben habe. Iomini be-

harret und sagt, man sehe wohl daß die Versammlung
aus reichen Eigenthümern bestehe die nichts zahlen wolle.
(Man lacht und ruft zur Ordnung). Man geht zur
Tagesordnung.

Rellstab fodert fur Fierz wegen dem Tod
seines Vaters Verlängerung seines Urlaubs um 14
Tage; die Bitte wird genehmigt.

Der Obergcrichtshof begehrt für sein Bureau
2OOO Franken. Iomini will, daß jede Behörde,
welche Geld fodert, auch genau Anzeige mache, wozu
man dasselbe verwenden müsse und will nur unter
dieser Bedingung das Geld in Zukunft bewilligen.
Dem Begehren des Obergerichtshofes wird entsprochen.

Das Gutachten über die Beamten, weiche zugleich
auch den Advokatenbcruf treiben (s. 2 Äugst) wird in
Berathung genommen. Chenaud fodert Zurükwei-
fung dieses Gutachtens in die Commission, weil das
selbe ganz den Gesinnungen zuwider sey, welche die
Versammlung bei Riedersetzung der Commission ausser»

te, und zu viele Gefahr damit verbunden sey, die
Beamten zugleich Advokaten seyn zu lasten. Car,
mintran sieht die Frage für sehr wichtig an, und
glaubt, jeder Beamte habe das Recht in seiner freien
Zeit auch noch fur seine Familie zu sorgen; man er»
laube ja jedem die Besorgung seiner häuslichen Ge-

schäfte, und einigen selbst Zeitungen zu schreiben, die
oft nicht einmal treu sind, warum man dann andern
nicht auch erlauben wolle, armen Bürgern zu ihrem
Recht zu verhelfen? Zudem sey im Kanton Freiburg
Mangel an Advokaten; daher fodert er über das Ganze
dieses Gegenstandes Tagesordnung, denn selbst die
fränkischen Gcsezgeber sind zuweilen noch Advokaten.
Pellegrini ist ganz von der Gefahr durchdrungen,
die es haben würde, wenn öffentliche Beamte mit
ihrem grossen Einfluß als Advokaten auftretten wür»
den; ausserdem seyen sie für ihre Beamtung besoldet
und sollen also nicht noch ein zweites so wichtiges
Amt, wie die Advokatur, auf sich haben, daher vers
wirft er das Gutachten. Carrard glaubt, die
Commission habe den gehörigen Gesichtspunkt ganz
verfehlt und das Gutachten sey durchaus unbestimmt.
Sie hätte erst untersuchen sollen, ob mit dem wich-
tigen Beruf eines Advokaten eine öffentliche Beamtung
zu vereinigen sey; er zeigt nun die Gefahr des Ein-
flusses auf die Tribunalien, die ein solcher mit einem
öffentlichen Amt und mit Ansehen bekleideter Advokat
erhalten könnte, und die Pflicht, die jeder Beamtete
hat, sich ganz seinem Amte zu widmen; daher ver-
wirft er den Rapport und will den Statthaltern und
Verwaltern den Advokatenberuf verbieten, und die

Unterstatthalter nicht in ihrem Distrikt pledieren lassen.

Anderwerth vertheidigt das Gutachten, weil die

Beamten nur in Nothfällen, demselben gemäß, als
Advokaten auftretten können, und die Statthalter,
nach Carrards Antrag, wirklich darin ausgenom-
men sind, weil keiner, der im Tribunal Siz hat,
pledieren kann. Secret an sieht die Grundsätze des
Gutachtens als ganz verwerflich an; er folgt daher
Car rard und schließt die Kantonsrichter auch noch

vom Advokatendienst aus; er weist das Gutachten
der Commission zurück und fodert Beibehaltung desje,
nigen §. welcher jedem Beisitzer irgend eines Tribunals
verbietet als Advokat vor diesem Tribunal aufzutretten.
Koch glaubt, da die Republik nicht alle ihre Beam-
ten hiulänglich besolden könne, so könne man auch

nicht allen die Fortsetzung ihres sie ernährenden Berufs
untersagen; dagegen fodere das Wohl der Republik,
daß einige Beamten des grossen Einflusses wegen,
den sie haben, von dem Advokatenberuf in der ganzen
Republik, oder in einem Kanton, oder in einem Di»
strikt ausgeschlossen werden; Carrards Bestimmun-
gen findet er durchaus unvollständig und fodert, daß
die Commission nach seinen aufgestellten Grundsätzen
ein neues Gutachten vorlege. Der Rapport wird der
Commission zurükgewiesen, und derselben statt
Custor, Pelegrini beigeordnet.

Würsch bemerkt, daß er z Wochen in seiner

Heimalh war, und nun wünsche einen Bericht von
den Vorfallenheiten im Distrikt Stanz vorzulegen,
er bittet, daß man ihm anzeige, ob er in öffentlicher



Sitzung oder im Comite seinen Rapport machen solle.
N u z er fodert Vertagung bis Morgen. Zimmer-
mann ficht keine» Grund zur Vertagung. Billeter
fodert, daß der Bericht in geschloßner Sitzung abge-
nomme» werde. Koch fodert Würsch auf, selbst

zu erklären, ob er die Sache als für das General-
comité gehörig ansehe. Würsch erklärt sich, daß er
hierüber nicht selbst zu entscheiden wage. Durch Stim-
menmehr wird das Gcneralcomitê erkannt und also
die Versammlung geschlossen. Nach Wicdcrerösnung
der Sitzung legen Carmintran und Gysen bor-
fer im Namen einer Commission folgenden Gesetzes-
entwurf vor: Kein Vorrecht kann statt finden, welches
die Geistlichen irgend einer Religion bevollmächtigt,
sich der Anerkennung constiruirter Behörden in Sachen
der bürgerlichen und peinlichen Gerechtigkeitspfiegezv
entziehen.

Cartier fodert Dringlichkeitserklärung, welche
mit dem Rapport selbst einmüthig ange-ommen wird,

B. Mes moud von Freiburg, ein eifriger Re-
publikaner, der schon lange unter den Fahven d^r
Freiheit gedient hat, erhält auf Ca r m i n rra ns
Antrag, unter Beifallgekiatsch die Ehre der Sitzung.

Das Vollzichungsdirektorium schlägt in einer
Bothschalt folgenden Gesetzesentwurf vor: i) Alle
Angriffe jeder Art, welche gegen Statthalter, Ver-
Walter, Richter, Unterstatthalter, Agenten oder andere
durch das Gesetz benannte, öffentliche Beamte began-
gen werden, die mit ihren Unterscheidungszeichen be-

kleidet sind, und im Namen des Gesetzes reden, sind
öffentliche Verbrechen, wUche im Namen der Nation
durch die öffentlichen Ankläger verfolget werden sollen.
2) Der Ungehorsam gegen diese Beamte, wenn sie als
solche anerkannt sind, veranlasset die Anklage gegen
diejenigen, so sich dessen schuldig gemacht haben, und
die Untersuchung ihres Betragens vor dem Distrikts-
gericht durch Anklage von Etaatswegen. z) Wenn
dieser Ungehorsam mit Beschimpfung begleitet ist, so

soll er auf gleiche Art wie im 2. §. stehet, durch die
eorrcekionelle Polizei bestraft werdeu. 4) Wenn Dro-
hungen auf Schmähworte folgen so ist eS ein pein-
licher Fall und die Schuldigen werden auf Begehren
des öffentlichen Anklägers vor dem Kamonsgericht
verfolget. 5) Diejenigen, welche die öffentlichen Be-
amten ihrer Freiheit zu berauben, Hand an dieselben
zu legen oder ihre Person in Gefahr zu setzen, sich

erkühnen, sind des Hochverraths schuldig erklärt,
und sollen also bestraft werden. 6) Diejenigen Bür-
ger, weiche angesucht werden, dem Gesetz in den im
z, 4 und 5 §. bestimmten Fallen, Beistand zu leisten,
und sich dessen weigern, sind als Mitschuldige der
begangnen Vergehen erklärt und sollen auf gleiche
Weise nachgesucht werden. 7) Die Vorgesezten von
Gemeinen, welche sich zu Schulden kommen lassen
würden, die in ihrer Macht stehenden Mittel um obbe-

meldte Vergehen zu verhindern, nicht gebraucht zu
haben, sind alle insgesammt, und jeder insbesondere
dafür verantwortlich. Koch begehrt, daß dieser Am
trag der gegenwärtigen wichtigen Umstände wegen so-
glerch angenommen werde, indem gefahrvolle Zeiten
auch kräftige Maaßregelnerfodern. Escher begehrt,
daß das alt diplomatische staatsrechtliche Wort Hoch-
verrath in das, Verbrechen gegen die Na<
tion umgeändert werde. Beide Anträge werden so-

gleich einmürhig angenommen.
Sp engler will von denjenigen Distrikten, weiche

sich in den Unruhen des Kautons WUdstätle patrio,
ti ch betragen haben, ehrenvolle Meldung erklären.

Zimmer mann fodert Vertagung bis das D>rà
rium offiziellen Ber-cht hierüber erstatte. Koch folgt
der Vertagung, weit w-r noch nicht hinlänglich über

diese Gegenstände unterrichtet sind. Die Motionwird
oeelager.

Zimmermann fodert Zurükweisung des vom
Senat verworfnen Jagovelchlusses, an die hierüber
ni-dergesezte Commission. Angenommen.

(Nachmittags 4 Uhr.)
Man schrit zur Wahl eines neuen Präsidenten

durch geheimes Summenmehr; mit 5? Stimmen wird
Weber dazu ernannt; Escher hat 42.

Mit 49 Stimmen ward Hüssi zum deutschen

Sekretär erwählt.
Da durch die obigen Wahlen zwei Saalinspektor-

stellen erledigt wurden, so wählte man durch relati-

ves Stimmenmehr zu Saalmspektoren: Bonder-
flühe nut 26 und Erlach er mit 25 Stimmen.

Senat zo August.
Reding erhält auf ein Schreiben von Baden

aus, für 8 Tag Urlaub.
Usteri und Zäslin berichten im Namen enier

Commission über den, die Einrichtung der Mu>M
paliläten betreffenden Beschluß (der Bericht findet sich

bereits abgedrukt im Republikaner S. 519
Die Commission räth zur Annahme.
Lüthi v. Langnau dankt der Commtfikon far

ihre sorgfältige Untersuchung obgleich er nicht ihrer

Meinung ist und nicht begreift, wie man zur Anatme
rathen kann, bei so deutlich auseinandergesezten Maw

geln. Wir würden Richter bestellen ehe Gesetze oa

sind; Munizipaliräten einrichten ehe die Gc-etze nacy

denen sie verfahren sollen, gegeben sind; so verfall
der Schöpfer nicht. -- Durch den Beschluß m ne

grosse Frage voraus entschieden: wer die Arme» <7

halten soll; wann nach dem Geständnis der Commn

sion selbst, 24 Fehler in einem Be ch!» >e
_

kann er nicht zur Annahme, sondern muß zm ^crwu
fung stimmen.

(Die Fortsetzung im aasten Stuck.)
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Hundert neun und vierzigstes Stück.

Drittes Quartal.
Zürich, Mittwochs den 26. September 1793.

Gesezgebung.
Senat zc>. August.

(Fortsetzung.)
Berthollet findet die Sache so wichtig,

daß er den Druck des Berichtes verlangt, —
wenn man nicht erwa sogleich verwerfen will, wozu
er sich geneigt fühlt. Vauch er halt den Druck für
über flüssig; er würde unnölhlge Kosten machen, da
der Beschluß doch wird verworfen werden. Muret
verlangt schleunigen Druck des Berichtes. Fvrne-
rod will die Discussion sogleich eröffnet wissen, und
jedes Mitglied soll zweimal sprechen können. Gen-
hard auch. Crauer will den Bericht drucken
lassen, da der Gegenstand sihr wichtig ist; doch stimmt
er vorlaufig zum Verwerfen und glaubt das Mittel
wä-e schlimmer als die Krankheit, die man huien
will. Rucpp, Münger und Fuchs wollen die
Discussion sogleich eröffnen; der leztere stimmt der
Commission bei. — Der Druck des Berichtes wird
beschlossen u -d auf Usteris Antrag die Discussion
bis Monwg vertaget.

Der Beschluß, welcher die Bitte des B. Neu-
schwander um das helvetische Bürgerrecht, da er
2z Jahr im K. Solothurn sich aufgehalten hat, aber
nun in verschiedenen Gemeinden keine Aufnahme sin-
det, an das Direktorium und den Minister des Im
neen weist — wird verlesen, usteri sieht gar nicht
daß sich oioser Gegenstand zu einem gesetzlichen Be-
schlusie beeigenschaste; eine Sache, die nicht für die
geützgeb nden Rathe gehört, kommt vor den grossen
Rath, er weist sie an ihre Behörde; was hat dabei
der Senat zu thun und was bedarf es dazu eines Be,
schlusscs? er will also denselben verwei ffen. K u bli
hingegen will annehmen; er findet keinen Nachtheil den
eine solche Resolution haben kann und sieht dagegen
g-rri, daß der Senat nicht übergangen wird. Mit-
leihoizer und Meyer v. Arb. stimmen Usteri
bei. Muret ebenfalls; indeß da es um Slürzung
eines Loru-.theis, daß nemlich ei» helvetischer Bür
Sec sich iro er will nicht sollte niederlassen können, zu
thun ist, so hält er eine Erklärung der Gesetzgeber

darüber für nützlich, und will aus diesem Grund an,
nehmen. Usteri erwidert, der Beschluß enthalte
Weder eine Entscheidung noch eine Erklärung, son,
der» eine einfache Verweisung an das Direktorium;
er könne also zu Bekämpfung keines Vsrurtherls die,
nen. Crauer und küthi von Langnau wollen
annehmen; die Verwerffung würde glauben lassen,
der Senat verwerffe den Grundsatz. Fornerod
hätte gewünscht die Resolution wäre nicht an den
Senat gekommen; da sie nun aber eine Einladung
ans Direktorium enthält der Konstitution gemäß
zu verfahren, so kann sie angenommen werden.
Pfyffer glaubt, man würde mehr Zeit durch
Annahme als durch Verwerffung des Beschlusses

verliehrcn; die Resolution druckt kein Prinzip aus;
er verwirfft sie. Laflechere verwirft den Beschluß.

Zäslin nimmt ihn an. Er wird angenommen.
Der Beschluß, welcher über das Begehren des B.

Stähelin der 2z Jahre in der Schweiß gewohnt hat,
als Schweitzerbürger anerkannt zu werden, — zur
Tagesordnung übergeht, weil der 20. §. der Constitu,
tion darüber hinlänglich spricht, wird angenommen.

Eden so derjenige, der das Verlangen des B.
Jssot, Eigenthumer des privllegirten AvisblatteS
von Vevay betrifft.

Pfyffer wird zum Präsidenten und Luthi v.
La nan. zum deutschen Sekretär; Hafeli und

Meyer v. Arb. zn Stimmenzählern erwählt.

Grosser Rath, zi. August.
Das Vollziehlingsdirektoriunl dringt neuerdings

auf Bestimmung über das Postwesen in Hclvetien.
Zimmer mann glaubt die Postkommission habe in
keine Administrations, Einrichtungen einzutreten, «on-

dem nur den allgemeinen G unvsatz hierüber fcllzu,
setzen folglich fodert er innert z Tagen Rapport.
Huber anerbietet sich nach seiner Zurückkauft aus
Basel in 8 Tagen einen Rapport zu machen. Escher
dringt darauf, daß die Kommission innert acht Tagen
rapportire, indem dieser Aufschub übe flüssig ist, und
nur der Grundsatz desPsstregals, nicht aber die Art
der Administration desselben für einmal bestimmt wer?



den soll. H u ber glaubt, sobald es um um den Grund-
satz des Postregals zu thun sey, daß man hierüber
keines Kommissiionalgutachtens bedürfe, und schlagt
also vor, denselben sogleich als in jeder vernünftigen
Staatsverwaltung anzuerkennen. Dieser Antrag wird
angenommen.

Das Direktorium berichtet über die vom Kan
tonsgertcht des Kantons Linth zum Tode verurtheilcen
und wirklich Hingerichteten Missethater, und übersen-
det alle hierüber vorhandnen Aktenstüke: Das Direk-
torium vertheidigt das Verfahren des Kantonsgo»
richts, indem es glaubt, Kciminaluctheile gehören
nur dann vor den Obergerichtshof, wenn der Ver-
urtheilte appelliren oder der öffentliche Anklager^oas
Urtheil vor den Obergerichtshof ziehen zu müssen

glaubt. Gyssendörfer, Huber und Bürler
wollen den Gegenstand derjenigen Kommission zur
Untersuchung übergeben, welche sich mit der Organ,-
satton des Ooergerichtshofeö beschäftigt. Secre-
tan begreift nicht wie man eine solche Behauptung
gegen den ausdrüklichcn Buchstaben der Konstitution
§. 88. und 97. machen könne, und zeigt die Gefahr,
welche statt hätte, wenn das Leben der Bürger nicht
unter dem Schutz der obersten Richter liegen würde»
er fodert Verwerfung an die Criminalgecichtspflege-
kommission. H über folgt ganz Secretans Grund-
sahen und führt Beweise an, von ungereimten Urlhei
len von Kantonsgerichten, durch die er die Noth
wendigkeit zeigt, daß alle Krlminalurtheile der Kon-
stitution gemäß, dem Obergerichtshof übergeben wer-
den, übrigens beharret er auf seinem ersten Antrag.
Gyssendörfers Antrag wird angenommen.

Hub er schlägt im Namen der Besoldungskom-
Mission vor: jedem Distriktsrichter taglich wenn er

im Dienst ist, 1 Nthlr. Besoldung zu bestimmen.

Spengler findet diese Besoldung viel zu gering;
er wünscht «ine jährliche Besoldung, und daß der

Präsident eine höhere Besoldung habe als die übrigen
Richter; er fodert daher Rukweisung an die Kommis
sion. Herzog will auch eine höhere Besoldung be-

stimmen, und neben dem Vorschlag der Konusiission
noch jedem Richter jährlich zehen und den Präsiden-
ten r; Dublonen bestimmen. Schlumpf folgt Her-
zog ganz und hätte eher noch eine stärkere Erhöhung
gewünscht, weil besonders im Kanron Sentis die

Richter weit auseinander wohnen, und hi rmit nicht
zufciedew seyn können. Akermann will fur jeden
Diensttag 25 Batzen und jährlich dazu 25 Dublonen
bestimmen, und dem Präsident io Dublonen über al-
leS übrige aus, Zulage geben. Trösch will für
jede Sitzung den Richtern 60 und den Präsidenten 80
Batzen bezahlen. Billet er folgt Trösch in Rük-
ficht der Richter, und will den Präsidenten etwas Be-
siimmtes noch dazu geben. Cartier folgt dem Gut-
achten und begehrt einzig für die vom Distriktsort

entfernten Richter eine Zulage. Deloes glaubt
um die Reichthums - und Distriktsorrs- Aristokratie zu
verhüten, musse die Besoldung erhöhet werden und
fodert also Zucukweifung an die Kommission, welche
eine fixe jahrliche Besoldung bestimmen soll. Bour-
geois folgt ganz Deloes, doch will er die R>ch»
ter nach ihrer Entfernung vom Hauptort zahlen
Anderwerth folgt Cartier und will das gleiche
Verhältniß festsetzen, welches bei den Supleantei,
Ilatt hat, den Präsidenten aber will er 60 Baken
täglich bezahlen. Zimmermann folgt Cartier,
und bemerkt, daß Herzogs vorgeschlagene Erhöhung
über 16000 Dublonen betragen würde. H über
freut sich, baß man die Kommission wieser einmal zu
karg fand, und bemerkt, daß ourch die Friedensrich-
ter die Arbeit der Distriktsgerichte beträchtlich vermin«
dert werde: er will das Gutachten annehmen und
jedem Richter für jede Stund Entfernung einen Iran-
ken zahlen: er findet ziemlich überflüssig sie Präsiden-
re» noch besonsers zu zahlen. Hüssi folgt Hauern,
will aber für jede Stunde Entfernung ^nur einen Hal-
ben Franken bezahlen. Rellsta d folgt Hüssi. Mar-
cacci will eine jahrliche Besoldung bestimmen, da-
mit die Geschäfte uicht unnützer Weise ve:längert wer«
den. Nuzer Host die Eiutheilungs - Kommission
werde fleissg arbeiten, und die ungeheure Anzahl der
Distrikte verlagern, wodurch dann die Dlstriktsge-
richte auch mehr Arbeit erhalten, und also bann eine
neue angemessene Besoldung erhalten müssen: er folgt
unterdessen Hüssi's Antrag, welcher angenommen
wird.

Huber im Namen der Innungen Commission
schlägt iu Rüksicht der Weinschenken «inen Gesetzes»

Entwurf vor, der nach Deloes Antrag 6 Tage auf
dem Bureau zur Untersuchung liegen soll.

Secre tan berichtet als Saaliuspektor, daß er

zufolge erhaltuem Auftrag mit dem Finanzminister
über die Auöbezahlung der Besoldung an die gesetz-

gebenden Räthe gesprochen habe, aber daß sich ge-

genwärtig kein Geld vorfinde und vielleicht in 14 Tas

gen ein kleiner A-Conto könne bezahlt werden.
Ackermann fodert daß auch die Besoldung der

DistriktsgerichtSschreiber bestimmt werde, und daß

man trachte den Distriklsgerichten endlich einmal et-

was auf Rechnung ihrer Besoldungen zu bezahlen.
H über im Namen der Kommisflon trägt darauf

an, daß diese Schreiber nebkn den Einregistrierungs-
gebühren jährlich 50 Dublonen Besoldung haben

sollen. Zim m e r m a nn stimmt dem Gutachten bei,

und bemerkt, daß da die Staatskasse für einmal
kein Geld habe, auch noch keine Bezahlung an die

Distriktsgerichte für diesen Augenblik statt haben kon

ne. Carmintran bemerkt, daß diese Schreiberge
bühren an einigen Orten so viel abwerffen als die eye

maligen Laudvogteyen, und da so starke Besoldungen



kaum lu der Gesinnung der Versammlung liegen kön-
nen, so begehrt er, daß für einmal noch nichts fest-
gesetzt werde bis die neuen Schreibtaxen bestimmt
sind. Ar b folgt dem Rapport und will du sen Schrei-
bern auch freie Wohnung geben. Hub er sagt, der
Antrag verstehe nicht die alten Schreibgebühren beizn-
behalten, sondern massige neue Schreibtaxen: wollte
man aber alle Ausfertigungen frei geben, welches je-
doch kaum rathsam sey, so müsse diese Besoldungs-
bêstimmung ans 100 Dublonen wenigstens erhöhet
werden. Cartier will bis neue Taxen eingeführt
sind, den Schreibern neben der freien Wohnung die
gleiche Besoldung geben wie den Richtern. Io mini
verwirf' den Rapport als zu überspannt : er will Car-
tier folgen, oder den Gegenstand üvcrhaupt vertagen.
And erwerkh folgt dem Rapport, weil er hofft,
die Schreibtaxen werden sehr schwach bestimmt wer-
den, und w:ll also noch freie Wohnung beyfügen.
Zimmer mann will das Ganze vertagen, bis die
Kommission üver Schreibgcbühren ihr Gutachten vor-
gelegthat. S ekre tan bemerkt, daß durch diese
Vertagung die Schreiber noch Monate lang ohne Be-
soldung bleiben müßten, daher fodcrt er eine proviso-
r-sche BesoldungSbestmimung, Z i m mer m a un folgt
Gckretan und will den Gegenstand zu diesem Ende
hin der Kommission zurückweisen. Bourgeois
folgt Zimmermanns erstem Antrag. Bille ter be,
gehrt, daß man allersordcrst den Schreibern eme
Wohnung im Distrikleo-l bestimmen solle. D elo e S
folgt ganz Sekreran. Herzog will sogleich 50 Du>
blonrn als provisorische Besoldung bestimmen, ohne
Emolument?. Koch erklärt als Präsident der Emo
lumeut, Kommission, daß er sich ausser Stand de-
find? Taxen über Rechtspflege vorzuschlagen ehe eine
bestimmte Rechtspflege statt hat, daher begehrt er
daß provisorisch di' alten T xen als Besoldungen bei-
behalten werden, Chenaud folgt Sckretan, weil
die Schreiber Befehl haben ihre Emolumente den
Verwaltungckammerneinzuliefern. Rellstab bemerkt
daß noch neben den Distriktsschreibern im Kanton
Zurich die alten Kanzleien vorhanden sind, welche
die Emolumeute beziehen, daher will er dekretircn daß
alle Kanzleien den Distriktsschreibern übergeben wer,
den. Hub er begehrt Beibehaltung des bisherigen
prov! orizchen Zustands, und Einladung an das Di-
rcktoil,m uns einen Aericht über den Zustand der Di
st: r-. kanzleien einzuliefern; dieser Antrag wird an
genommen.

« à Nahmen der Verwandtsch-frskommis
fichai vor: da die natürliche Freiheit der Men-

jchen ohne wichtige und einleuchtende Grunde nicht
einschränkt werden soll, so werden die Heurathen
!w-!chen Geschwisterkindern in der Heloenschen Repub-

E»cher/agt> ungeachtet es sehr zwek,
massig ist, daß wichtige und weitläufige Gutachten

einige Zeit zur genauern Untersuchung auf dem Bu-
reau liegen bleiben, so finde ich doch in gegenwärti-
gem Fall die Vorsicht überflüssig, weil wir den Grund«
saz dieser Heuralhcn schon lange angenommen ha-
den, daher fodere ich, um durch neue einzelne Des-
pensationen nicht eine kostbare Zeit zu verliehren,
Dringlichkeitserklärung und Annahme dieses Gutach-
tens. (Grosser Lern, für Worrbegehrung und Unters
stützung dieses Antrags, starke, lebhafte und lange
Bewegung in der ganzen Versammlung.) Marcacci
fodert, daß der Rapport nach dem Reglement sechs
Tag auf dem Bureau liegen bleibe. Cartier folgt
Eschern. Trösch bemerkt, daß dieses Dispensa,
tiousrecht bisher der katholischen Geist.ichkeit zuge-
Hort habe, und sodert also Vertagung, damit man
Zeit habe die Bischöfe zu fragen, ob ein solches Ge»
setz nicht wieder die Religion wäre. (Ruf zur Ord-

i nung, Ruf zum abstimmen, und Ruf zur Worter,
i theilung erregen neuen Lern,.) Z i m m e r m a nn so,
^ oert dem Reglement zufolge Abstimung über dieDrir.g-
> lichkeitserklärung,

^ Graf verwirft den Rapport nicht
aus religiösen Gründen sondern aus politischen, da-

ê mit der Reichthum nicht mnner in den gleichen Fa-
milien aufgehäuft bleiben könne: übrigens aber fodert

^ er ebenfalls Vertagung. Per 1 q ue beruft sich auf die
Erklärung des fränkischen Residenten Mango urit,
die dem Wallis i völlige Beybehaltung der katholi,
schen Religion verspricht, in welcher die Aulho-
rirät des Pabstes, der Bischöfe und Geistlichen
in allen Ehesachen ein Hauptartikel ist: übrigens er,
klart er, Er habe 2 Eyde geschworen, einen der Re,
iigion welche heilig, allgemein und untheilbar sey,
und einen hier in der Versammlung für Freyheit und
Gleichheit: beyde will Er halten und begehrt Vcrta,
gung der Berathung dieses Gutachtens. Zimmer,
mann bittet, daß man nur bey der Bestimmung über
die Dringlichkeitserklärung stehen bleibe, und durchaus
keinen religiösen Gegenstand mit unsern politischen
Berathungen vermenge; er fodert den Präsidenten
aus, jeden zur Ordnung zu weisen, der diese Be-
stimmungen nicht beobachtet. Secretan folgt ganz
Zimmermann und bemerkt, daß hier die Religion
durchaus nicht im Spiel sey, indem diejenigen Reli,
gionsgenossen, weiche dieses Gesetz nicht für hinläng,
lich ansehen, entweder solche Heirathen unterlassen
oder aber Dispensationen suchen können, wo es ihnen
gefällig ist. Car mintran folgt Màrcacci und
dringt darauf, daß die Urgcnz nicht erklärt werde, weil
der Gegenstand wichtig ist, und der sorgfältigsten Ueber-
lcgung bedarf. Anderwerth folgt Carmintr.m und
host, daß in diesen 6 Tagen sich alle Meynungen
vereinigen werden. Nuzet stimmt für den Aufschub
indem er kein grosses Uebel sieht, wenn die Vettern
und Basen noch 6 Tag Gcdult hahen müssen, und
dagegen Host er, daß in dieser Zwischenzeit sich alle



Gewissen hierüber beruhigen und sedermann sich
überzeugen werde, daß die Katholiken wenn fie durch
ttti.s '.5e'cg nicht befriedigt find, Fr lyeit haben,
noch b y allen Päbfien und B-chöfcnf.r ihr Geld,
denn ohne dieses bekommt man nichts, sich Difpen
salionen zu verschaffen. Der Ruppor. w.rd mit gros:
sem Skimmcnm hr vertaget.

Lüschcr und Bourgeois tragen im Namen ei»

ner Komuüsfio» daraus an, daß im Canton Bern,
von oen dem Land zurükgegebnen Reisgeldern (Kriegs-
gelder> keine weitem Zinse sollen bezahlt werden.
Gecretan unterstützt den Rapport. Erlach er
folgt, will aber, dag diese Auflage nur vom Tag die-
ses Gesetzes an aufgehoben werde. Delves folgt.
Carrarb begehrt Urgenzwklärung, weil ohne diese
die Gemeinden eine Woche langer diese ungerechte
Auflage zahlen mußten. Die Urgen; wird erklärt.
Jomrni will die Auflage von Annahme der Konsii
tution aufheben. Capani begehrt, baß dieses Gesez
auch auf den Canton Freiburg ausgedehnt werde
Aker mann folgt Capani. Das Gutachten wird
einmüthig angenommen.

Auf Zimmermann s Antrag wird bestimmt,
daß solche Einladungen an das VollzlehungSdirekco-
rium, welche nur Materialien für die Commissional-
arbeiten einfodern, in Zukunft dem Senat nicht mehr

zur Bestätigung eingesandtweroen sollen, weil sie keine
Gesetzesbeschlüsse enthalten.

(Nachmittags 4 Uhr.)
Der Regierungsstalthalter des Cantons Linth ^

übersendet eine Bittschrift von PiemontesischenSchwei-
zeroffizieren, die um Beibehaltung dieses auswärtigen
Kriegsdienstes bitten: diese Bittschrift wird noch von
der Verwaltungskammer des Cantons Sentis unter»
stützt. Nuzet glaubt, es sey kein Grund vorhanden
den spanischen Kriegsdienst mehr zu begünstigen als
den Piemontesischen, besonders da dieTruppen dieses

letztern schon oft mit den Franken für dle Freyheit
kämpften, da hingegen jene bis setzt nur versprochen
haben zu kämpfen, daher will er auch dem piemontest»
sehen Kriegsdienst das gleiche Recht gestalten wie
dem spanischen, bis alle diese auswärtigen Dienste
aufgehoben werden können. Hüssi will diesen Ge-

gensiand an eine Kommission weisen, die sich mit
dem Direktorium berathen soll. Huber folgt und
bittet nm Abstimmung. Der Antrag Hüssi s wird
angenommen und in die Kommission geordnet: R u

»et, Schlumpf und Graf.
Das Direktorium übersendet eine Bittschrift des

B. C 0 r r 0 di Pfarrer in Rrsserschwyl, welcher um Bei
beHaltung eines lebenslänglichen Gehalts von 350 fl.
welches er von der vorigen Regierung genoß, bittet,
weil er wegen beschädigtem Körper und Alter nicht
mehr seinem Beruf folgen kann. Anderwerth

unterstuzt diese Bittschrift wegen den traurigen Um»
ständen dieses Bürgers. Koch bittet auch der Bitte
des Hülflosen Alters zu entsprechen. Der Antrag
wird einmülhiH angenommen.

Einige Burger aus dem Disiukt Rüe im Cniton
Frcyburg klagcn, daß der Unttrstatthallcr und d:e

VerwaltFNgskammer, das Tanzen an cinem Sonntag
gleich den alten Regierungen verbothen haben, u»s
strafen wollen; zugleich bezeugen sie, daß der Tanz
zur Feyer der Pflanzung des Freiheilsbaums ange-
stellt war, weil am Tage dieser Pflanzung das Fest

nicht statt haben konnte, tndcmdie meisten Knaben da»

mals bey der Armee waren. Carrar d findet es

traurig, daß ein Unterstatthalter sich das Siraftecht
animasse, gleich den alten Landoögte» : er beg. httVcr»
Weisung an das Dircktor-um, welches wissen w'.rd,
wie eS diesen Unterstatthalcer zur Ordnung weisen

muß. Carmin trau glaubt, da die alten noch be<

stehenden Gesetze dieses Tanzen verbieten, und da wir
keineswegs Richter sind, so sollen wir zur Tagesord»

nung gehen. Hu der unterstützt Carrard, dessen

Antrag angenommen wird.
Die Gemeinde Trogen beklagt sich nochmals,

daß sie bey der DisirikcSeintheilung in 2 Distrikte ver»

theilt wurde. Die Bittschrift wird sogleich an die

hierüber niedergesezte Kommission gewiesen.
Der Bürger Déporté, im Departement sie

l'kk)-sirs wohnhaft, Verwalter einer Bürgerin
Déporté im Kanton Leman, kaufte für diese einen

Berg um 14000 Flor, und bittet vom Ehrschatz dlss
5 penstrt zu we den. Car mintran will es an eine

Kommission wttsen; Huber dringt auf die Tages»

ordnung, die angenommen wird, weil man keine Aus»

nähme von dem Gesetze machen werde.
Die Gemeinde Nydau nebst einigen andern um»

liegenden Gemeinden beklagen sich über die beschwer»

liche Verbindung mit dem Houptorle ihres Distrikts,
Büren, die oft wegen den gefährlichen Wegen un»

möglich ist: Sie bitten deßnahen, daß aus z Distsmen

4 gemacht werden, und Nydau bey der ^definitiven
Eintheilung als Hauptort erscheinen mochte. D>e

Bittschrift wird an die Eintheilungskommission ge-

wiesen. ^
Die Wittwe des M. Comans von Lauis hatte

zum Hcyrathsgut einen Zehenden erhalten, der i775

in einem ewigen Bodenzins von 500 Flor, vecwan

dclt wurde. Sie fürchtet dessen beraubt, und dir e»

dabey geschützt zu werden. Diese Bittschrift wiro

auf Hüssi s Antrag an die Zehntenkommission gewie»

Die Notarien von Lugaris, die ch»!

Emolumente zu verliehren, da schon z neue vem

seyen, kommen mit einer Bittschrift ein, die an

Kommisston über Gerichtstaxen gewiesen wird.

(Die Fortsetzung im Stuck.)



Der schweizerische Republikaner.
Hundert fünfzigstes Stück.

Gesezgebung.
Grosser Rath zi. August.

(Fortsetzung.)
H iVsi begehrt/ daß dieser Kommission auch ein itali«
ämscher Repräsentant zugegeben werde. Der Antrag
wird angenommen und der Präsident nennt hierzu

Pellegrini. Regli findet Pellegrini hierzu um
schiklich, weil er selbst ein Ädvokac sey: und obgleich

'ihn Graf um so viel tauglicher hielt, ward nun
Regli selbst an seine Stelle ernennt. Mehrere Ge-

mcinden, an deren Spitze Grandson steht, glauben
mit den Feudalrechten sey auch das Ohmgclb abge-

schuft, und bitten um diese Bcfrcyung wen» sie nicht
schon statt hat. Ca r mintr an will die Bittschrift
an die Kommission weisen. Trösch begehrt, daß
die Kommissionen in 4 Tagen raportiren, indem sol-
che provisorische Vertagungen sehr unangenehm über
Sachen sind, die man in einer Viertelstunde beendi-

gen und tn der ganzen Schweiz allgemein machen
könne. Er la cher will, daß die Fmanzkommisson
ein verhältnismässiges Ohmgcld nächstens vorschlage
indem die Bitte nun an diese Kommission gewiesen
werden könne; vielleicht aber rapportire diese Koni-
mission in 6 Monaten noch nicht und so lange könm
te diese schelmisch e Auflage nicht beybehalten wer
den. Man ruft zur Ordnung. Hubcr will 8 Maas
vom Saum als das Maximum des Ohmgelds be-

stimmen, daHüssi aber sagt die Finanzkommission
werde bey 8 Tagen rapportiren, nimmt er seine Mo
tion zurük, und die Bittschrift wirb an diese Kom
Mission gewiesen.

Joseph Lack von Wallisschwyl Distrikt
kangenthal, war 20 Kronen schuldig; er wurde be-

trieben und die Kosten liefen auf 51 Kronen, für
welche man ihm, Vater von 5 Kindern seine em
zige Kuh wegnahm: er wünscht, da er zum process-
ren zu arm sey, baß ihm auf irgend eine Art ge
helfen werden möchte. Delo es will zur Tagesord,
nung gehen, indem der Bittsteller fur die richter-
liche Behörde^ gewiesen werden müsse. Rellstab
Will es an die über den Rechtstrieb niedergesetzte Kom-
Mission weisen. Graf unterstützt ihn, und will daß
diese Kommission in 4 Tagen rapportire. Schlu m pf
wünscht, daß, weil der Fall schon geschehen sey, für
diesen und ähnliche Fälle, eine besondere Commission
ernennt werde, die man die barmherzige heißen
soll; er wolle gern Mitglied davon seyn. Dieser An-
trag wird, jedoch ohne obige Benennung aygenom-
men, und der Präsident ernennt zn Mitgliedern derselben,
die B. Schlumpf, Augsburger undRellstab.

Senat, zi. August.
Der Beschluß welcher die so sich an in amtlichen

Verrichtungen sich befindenden obrigkeitlichen Perso,
nen, Statthaltern u. s. w. vergreifen würden, für

i Verbrecher an der Nation erklärt, wird verlesen. Stok«
'mann hält für unbezweifelt, daß der Fall sehr drin,
gend sey, der Unruhen wegen besonders, die in seiner
Nachbarschaft vorgefallen sind; — er giebt einige Er,
zählung davon und räth zur Annahme. Meyer v.
Arb. ebenfalls. Fornerod zweifelt auch keineswegs
daß den consticuirtcn Gewalten Achtung müsse ver,
ichast werde»; er stimmt also im Ganzen wohl der
Resolution bci; allein sie besteht aus verschiedenen
Artikeln, und bedarf um ihrer grossen Wichtigkeit wil«
len, einer reifen Prüfung; er schlägt also eine Kam,
mission vor- die während der Sitzung oder auf den
Abend berichten soll. Muret sieht ni'At das min«
beste, was an der Annahme hindern könnte; es ist

einzig darum zu thun, die Angriffe öffentlicher Beamteter
während ihren Amtsverrichtungen, für Verbrechen an der
Nation zu erklären; — die Strafen werden durch den
Beschluß nicht bestimmt; als Mitschuldige werden die«

jenigen Bürger erklärt, die der obrigkeitlichen Person,
im Namen des Gesetzes aufgerufen, nicht Hülfe leisten
würbe»; auch dieß ist höwst natürlich. Fornerod
nimmt seine Meinung zu'.ük und der Beschluß wird
einmüthig angenommen.

Der Beschluß welcher erklärt, daß die Geistlichen
aller Religionen, der bürgerlichen und peinlichen Ge«

rechtigkeirspflege unterworfen sind, und daß hierüber
keine kirchlichen Immunitäten statt finden können, wird
verlesen. Barras stößt sich erst an einigen Stellen
in der Bothschaft des Direktoriums die das Gesez

veranlaßt hat; an jener besonders, die sagt: in einem

gut organisirten Staate, könne nur ein Staat, nur
eine Gewalt vorhanden seyn. Er glaubt in einem
katholischen Staate bestehen zwo Gewalten neben ein«

ander und unabhängig von einander: die bürgerliche
und die kirchliche Gewalt, die leztere kann ebenfalls
Gesetze geben, in Sachen die von ihrer Competenz
sind. — Uebrigens seyen diese Immunitäten der Geist-
lichen, von Kaisern u. s. w. ihnen gemachte Bewilli«
gungen, und verdienen sorgfältige Prüfung, ob keine

Gründe für die Beibehaltung derselben vorhanden sind;
er schlägt dazu eine Kommission vor. Nach dem 6ten
Artikel der Konstitution sind alle Arten Religionskul«
tus erlaubt, alles sollte mithin in der bisherigen Lage
bleiben. U st e ri : Die Nothwendigkeit der gegenwar«
tige» Resolution ist ein trauriger Beweis von dem Da«
seyn, entweder sehr schlechter oder sehr unaufgeklär,



ter Burger. Der 6te Artikel der Konstitution sagt
nicht blos: »jede Art von Gottesdienst ist erlaubt" —
sondern er fügt hinzu: »wenn er die öffentliche Ord-
» nung nicht stört und nicht Herrschaft oder Vorzug
»verlangt. — Das Verhältniß in welchem irgend
» eine Secte gegen eine fremde Gewalt stehen mag,
» darf weder auf Staatssachen, noch auf den Wohl-
» stand und die Aufklarung des Volks Einfluß haben. "
Ist nun etwa die öffentliche Ordnung nicht gcstött;
ist kein Vorzug oder Herrschaft verlangt, wann Geist-
liche sich dem bürgerlichen und peinlichen Richter enl
ziehen — und nur von einer fremden Gewalt abhan.
gen wollen; während unsre Konstitution nur eine
Klasse von Bürgern, mit gleichen Rechten und glei-
chen Pflichten anerkennt. Mich kümmert im geringsten
nicht woher diese Immunitäten kommen, wie ehrwür
dig oder unehrwürdig ihr Alter seyn mag; ich frage
nur: haben diese Geistlichen den conuitutiouellen
Bürgereid geschworen oder nicht L Im ersten Fall svl-
len sie wie alle andern Bürger den Gesetzen des Staats
gehorchen; im aten erkennt der Staat sie nicht al
Bürger, und sie mögen den Boden der R-Pudlik ver-
lassen. Lang stimmt listen bet und zur Annahme.
Genhard bekennt sich auch zur katholischen Reti^io.
und aus Ueberzeugung; allein er hat Achtung sür all,
Religionen; Kirchenrechte giebt es, aber die Kcnstiiu
tion giebt den Rechten keiner Kirche vor denen d.r
andern Vorzüge. Alle Bürger müssen unst.eilig den
nämlichen bürgerlichen Gesetzen unterwoi ftn seyn; die
Resolution greift göttliche und menschliche Geietze
nicht an; doch wenn sie etwa so könnte verstanden
werden, daß die weltlichen Richter auch auf die gcist
lichen Sachen und Verhältnisse Einfluß haben sollten,
dann will er für eine Kommission stimmen. Me her
v. Arb. findet die Resolution klar und deutlich; Gen
hards Bedenklichkeiten haben auch nicht den mindesten
Scheingrund für sich. Er will annehmen. Badou
glaubt, man müsse die Natur und Beschaffenheit die,
ser Immunitäten erst näher kennen, ehe man darüber
absprechen könne, sie waren von sehr verschiedener
Art; das Vorrecht z. B. nicht ohne Einstimmung der
Religionsobern vor den Civilgerichten erscheinen zu
dürfen; ein Vorrecht das wohl nicht wesentlich mit
der Religion zusammenhängt; die Befrcyung von
Auflagen; ein Vorrecht das von der Konstitution nicht
anerkannt werden kann; das Vorrecht von militai«!
scher Einquartirung frei zu seyn; was unter den ge-
genwärtigen Umständen wohl ebenfalls nicht statt fin-
den kann; das Vorrecht von Waffendienst frei zu
seyn; dieses scheint mit dem Beruf und den Pflichten
der Religionsdiener nothwendig verbunden zu seyn;
auch scheint die Konstitution es ihnen zu geben, indem
sie ihnen das Activbürgerrecht nicht ertheilt; es können ^

ausser diesen noch andere vorhanden seyn; er stimmt!
zu einer Kommission. Crauer will annehmen, indem i

es ihm klar scheint, daß mit einer wohleingerichteten j

Verfassung keine solche Immunitäten bestehen können.
Fornerod will auch annehmen; daß Gewissen kell
nes Catholiken könne durch die Resolution verlezr wer-
den; er findet es sehr sonderbar, daß man unter dem
Norwand von Immunitäten, einen Verbrecher seiner
Straie entziehen will. Muret stimmt dem was llsteri
gesagt hat bei, und will eine einzige Bemerkung hin«
zufügen. Es ist klar daß diese Immunitäten gar nicht
wesentlich zur Religion gehören; denn was wesentlich
zu einer Sache gehört, daß hat sich auch immer bei

ihr gefunden; nun aber hat ow Religion lange ohne
diese Immunitäten bestanden. — Es sind dieselben
nichts anders als Vorrechte die den Rcligionsdienern
durch die Civilgewalr gegeben wurden, und die also

aau, durch die Civilgewalr wieder aufgehoben werden
lönn.n. Miltelholzer ist gleicher Meinung. Duc
dringt sehr aus eine Kommission, und daß man sich in
einer >o wichtigen Sache ja nicht übereile. Ruepp
erklärt sich gar sehr g g n die Immunitäten, will aber

dennoch eine Komuusfion. Deveoey erklärt, er

und die übrigen Catho.tken verlang n eine Kommis-
zion, weil überall aile Immuuila.e» sollten ausge-

Heber, seyn. Fornerod erwiedert, daß n der Re»

s.tuliou durchaus nur von denjenigen Immunitäten,
welche die tsc>irilchen dem Civil, und Criminalrichter
entgehen, d,c Rede sey. K u bti halte nicht geglaubt,
daß die Frage vor den ge,ejgeb,noen Räthen in Ara»
noch zum Vorsu,em kaum, ob zwischen Bürgern ei-
nes Staats.ei» solches Vorrecht statt finden könnte;
ihn wundert daß das Direktorium nur die Frage vor-
legen mochte, und »»ehr noch, daß man Difficultäken
darüber macht; der 5. Artikel des Konstitution spricht

klar; das gäbe eine saubere Ordnung wann die Geist»

liHcn sich hinter ihre Obern verstecken könnten; dann

wäre es wohl gethan, die Konstitntion einzupacken
und nach Hause zu gehen. Barras nimmt seine

Me.nuug zurük, da er einsehe, daß nicht von allcn

Immunitäten ohne Unterschied die Rede sey. — Der
Beschluß wird angenommen.

Der Beschluß welcher dem obersten Gerichtshof
sür sein Bureau 2000 Franken bewilligt, wird ange-

nommen.
Der Beschluß v. 29. August, über die Zugrechte,

wird verlesen. — Man verlangt eine Kommission.
Devevey glaubt, sie wäre sehr überflüssig; die Zug<

rechte sind eine Folge der Feudalrechte, hängen nm

diesen zusammen, und können nicht länger bestehen;
die Resolution ist gut und weise, und kaun angenommen
werden. Genhard ist gleicher Meinung. Zorne-
rod beschwört den Senat bei seiner Ehre und Wurde,
nicht übereilt den Beschluß anzunehmen; es soll eme

Kommission niedergesezt werden, die morgen berichte.

Mittels» olzer bemerkt, die Botkschast des Dnek-
tormms welche den Beschluß veranlaßte, habe vom

Blutzug gesprochen; wogegen nun der grosse Rath ue

übrigen Zugrechke abschaft, den Blutzug aber, der mn



der Konstitution am wenigsten bestehen kann, verta-
get; er hätte einen allgemeinen Beschluß über alle
Zugrechte gewünscht, und stimmt für die Kommisston
Ziegler findet den Beschluß in einigen Artikeln nicht
deutlich genug, und will darum verwerfen. Crauer
glaubt, eine Kommission sey unnöthig; der Grundsaz
der Resolution sey schon in der Konstitution enthab
ten; freilich hätte vor allem aus der Dlutzug abge-
schaft werden sollen. Lüthiv. Langn, hält die Ans
nähme für dringend; die Zugrechte verursachten zahl-
lose Prozesse und ruinirtcn eine Menge Familien; der

Blutzug verdiene genauere Untersuchung, und sey mit
Recht vom grossen Rath noch aufgeschoben worden.
Meyer v. Arb. verwirft den Beschluß als undeut-
lich. Duc ebenfalls als unvollständig. Barras
findet daß allerdings die Zugrechte besondere mit der
Gleichheit unverträgliche Privilegien seyen — gleich
den kirchlichen Immunitäten; wenn also diese müssen

aufgehoben seyn, sosollen es auch jene; allein er ver-
wirst den Beschluß, weil darinn der Bluczug vergessen
ist, und weil er glaubt, daß gegen Fremde das Zug-
recht beibehalten werden sollte. Müret, Münger
und Lang stimmen für Annahme. Frossard will
den Beschluß als unvollständig verwerssen, oder an eine
Kommisston weisen Er wird mit 22 Stimmen ange-
no-mmen, 20 sind für die Verwerfung.

Eine Bittschrift über die Feudalrechte, von der
ehemaligen Herrschaft Aigle, wird dem grossen Rath
zugewiesen.

Schneider erhält für zwei Monat, Fuchs für
einen Monat, Häfelin für drei Wochen Urlaub.

Muret bemerkt, daß er sehr ungern bei den so

wichtigen bevorstehenden Geschäften die sich immer
mehr häufenden Urlaube sehe; er wünscht daß man
künftig in Ertheilnug zumal längerer Urlaube strenger
sey; die Repräsentanten des Volks sollen sich um kei-
ner Familienverhältaisse oder anderweitiger Beschäfti,
gungen willen von ihrer Stelle entfernen. Crauer
will, man soll mithin ein Reglement machen wie viele
Mitglieder zugleich, und wie lange ein Mitglied abwe-
send seyn darf. Devevey widerftzt sich; durch sol-
che allgemeine Verfügungen würden die näher zu Hause
sind, auf Kosten der übrigen begünstigt werden.
Schneider, Duc, Ziegler, Fornerod verlan-
gen Tagesordnung. Bodmer glaubt, es werde nie-
mand ohne dringende Ursachen nach Hause gehen;
er meint, auch mit 12 Mitgliedern, die er auslesen
wurde, wollte er eben so weit kommen als bisdahin,
(Der Präsident ruft ihn zur Ordnung). Meyer v.
Arb. verlangt Tagesordnung. Diese wird angenommen.

An des Präsidenten Pfyffcrs Stelle wird
Usteri in die Kommission über ein offizielles Debat-
tenjournal geordnet.

Grosser Rath, l. September.
Schoch sagt, da der Staat so arm ist, daß

er uns nicht zahlen kann, so fodere ich für z Wo-
chen Urlaub, um bey Hause bei meiner Frau Geld
abholen zu können. Der Urlaub wird gestattet.

B. Mascheroni Professor der Universttat zu
Pavia, und Mitglied des grossen gesetzgebenden Raths
der cisalpinischen Republik, der zu der Konferenz der
Mathematiker nach Paris reist, erhalt auf Pere«
grin is Antrag die Ehre der Sitzung.

Der Präsident, B. Weber, zeigt der Versamn»
lung an, daß er bestimmte Berichte habe, daß imDi-
strikt Schwyz die Ruhe wieder völlig hergestellt und
Maasrcgein getroffen seyen, daß die Ruhestörer dem
Vaterlande nicht mehr schädlich werden können. (Mau
klatscht.)

Egg von Elliken federt, daß das Volksblatt
seiner Wichtigkeit wegen den Volksrepresentanlenje-
dcsmahl vor seiner Verbreitung ausgetheilt werde,
oder aber daß dieselben darauf pränumeriren sollen.

Nuzet sagt, man soll dieses Blatt, welches sich so

sehnsuchtsvoll erwarten läßt, wie der Messias, gra-
tis den Repräsentanten austheilen, weil die Volksauf-
klärung das allerwichtigste ist, und der Staat wohl
diese Kosten zu tragen vermag. Zim mer m a nn folgt
Nuzet, dessen Antrag angenommen wird.

Das Gutachten über die Foderung des Kantons»
gericht von Zürich, wegen seiner niedergesezten revo«
lutionären Commission wird zum zweitenmal vorgele-
sen und einmüthig angenommen.

Anderwerth legt einen Gesetzesentwurf über
die Verbannungen aus den ehmaligen Kantonen, im
Namen einer Commission vor. Deloes begehrt
Dringlichkeitserklärung, damit die Verbannten so-

bald möglich aus ihrer ungewissen Lage herausgezo-

gen werden. Esch er glaubt, dieser Gegenstand sey

sehr wichtig und fodere sorgfältige Untersuchung, da-

her begehrt er Beibehaltung des Reglements, welchem
zufolge der Rapport 6 Tage auf dem Bureau liegen
bleiben soll. Dieser lezte Antrag wird angenommen.

Secretan zeigt an, daß die wegen der Ent-
schädigung der verfolgten Patrioten niedergesezte Com«

Mission, in ihrem Urtheil sich nicht habe vereinigen
können, daher die Minorität dieser Commission, die

aus seiner Person bestehe, ihre Meinung besonders

vortragen werde. Anderwerth im Namen der

Majorität dieser Commission legt einen^Beschlußent,

wurf über die Entschädigung der Patrioten vor.
Secretan legt einen zweiten Gesetzesentwurf vor.
Beide Beschlüsse werden dem Reglement gemäß für
6 Tage vertaget.

Koch im Namen einer Commission trägt folgen-
den Gesetzesentwurf mit dem Antrag einer Urgenzer-
klärung vor : 1) Um eine Anklage gegen ein Mitglied
der gesezgebenden Räthe oder des Vollziehungsdnek-



toriums, vor dem einen oder andern der gesezgeben-

Den Räthe behandeln zu können, müssen wenigstens
drei Viertheift der wirklichen Glieder des Ralhs in
derjenigen Gemeinde zugegen seyn, wo die Rathe ihre
Sitzungen haben. 2) Jedes Mitglied, das in dieser
Gemeinde zugegen ist, muß in der Versammlung bei
dem Namensaufruf unter Verantwortlichkeit anwesend
seyn, z) Von dieser Pflicht kann einzig bescheinigte
Krankheit oder andere physische Unmöglichkeilen ent»

heben. 4) Wenn die im §. 1. gemeldke Anzahl Mid
glieder nicht in der Gemeinde zugegen wäre, so muß
der Präsident mit Zuzug der Saalinspektoren, die

mangelnde Anzahl aus den nächstgelegenen Kantonen
herbeirufen. 5) Dieses soll geschehen, sobald einem

Rath die Anklage offiziel bekannt wird, und zwar
durch Schreiben in welchen nichts anders enthalten
seyn soll, als die Anzeige, daß eine Anklage statt
habe, ohne daß der Name des Klägers oder des
Beklagten oder die Natur der Anklage in dem Schrei-
den gedacht werde; ferners den Befehl, daß sich das
abwesende Mitglied schleunig einfinden soll. 6) Die-
ses Schreiben muß vom Präsidenten und wenigstens

Saalinspektoren so wie von dem einen der Sekretärs
unterzeichnet seyn. 7) Es soll dem zu berufenden
Mitglied durch einen Expressen übcrsandt, eingehän,
digt und diesem dafür ein Empfangsschein zugestellt
werden, in welchem der Tag und die Stunde des
Empfangs ausgelezt ist, und der nachwerts dem Prä-
fidenten zugestellt wird. 8) Das berufene Mitglied
ist für sein allfälliges Ausbleiben und unnöthige Vers
zögerung der Reise verantwortlich. 9. Sobald eine

Anklage dem einen oder andern der gesezgebeuden Rä-
the offiziel bekannt ist, darf sich kein Mitglied dersel-
den unter welch, m Vorwand es auch sey, entfernen,
bis dieselbe vom Rath, dessen Mitglied er ist, b.sei-
tigt wurde, bei Verantwortlichkeit. Herzog begehrt,
daß die Dringlichkeitserklärung sogleich anerkannt
werde. Bourgeois fvdert, daß dieserRapport vor
allem ans ins Französische schriftlich übersezt werde.
Koch fodert, daß vor allem aus Dringlichkeit erklärt
werde. Sein Antrag wird augenoniiilen. Secretan
fodert Rüknahme dieses Beschlusses, weil dein Regst»
ment zufolge jederR pporl in beiden Sprachen schritt-
lich vorgel gt werden soll. Bäsler fodert nun, daß
der Rapport auch in der italiänischen Sprache vorge-
legt werde. Koch fo-gt Bäsler, weil neben dem
Deutschen,àdie italiänische so gut als die fraxzösische
Sprache aufs Reglement suk berufen kann. Trösch
folgt Koch, welcher seinen Rapport znrüknimmt, um
ihn übersetzen zu lassen, und in dieser Zwischenzeit
geht man zur Tagesordnung.

Graf im Namen einer Commission trägt darauf
an. daß die ganze Gemeinde Dogen in den Distrikt
Teufen eingetheilt styn solle; er begehrt Urgenz,

welche mit dem Vorschlag selbst cinmüthig angenom-
men wird.

Escher und Carrard, im Namen einer Com-
mission, legen folgendes Gutachten vor: „Da die
Commission neben dem Auftrag der Untersuchung der
in Zürich vorgenommenen Zunftgütervertheilung auch
noch denjenigen erhielt, einen allgemeinen Gesetzes-
Vorschlag über alle Zunftgüter in Helvetien vorzulegen,
so glaubt sie, daß es den Grundsätzen einer weisen

Geftzzebung angemtjsen sey, nicht erst besondereGe-
setze über die Zunstgucer Zürichs abzufassen und dann
erst nachher den Gegenstand im Allgemeinen zu be-

handeln, sondern Verfügungen vorschlagen zu müssen»

durch die die jetzige Lage der Zürcherischen Zunftgü-
ter unverändert bleibt, bis das allgemeine Gesez über

dieselben bestimmt und zugleich die Mittel anzuzeigen,
durch die ein allgemeiner Gesetzesbeschluß über die

Zunftgiiter abgefaßt werden kann; zu dem E»d hin

schlagt die Commission folgende zwei Bothschasten an

den Senat vor:

1. An den Senat. — Durch eine Bothschaft deS

Direktoriums veranlaßt, har der grosse Rath, in Er-
wägung daß die Zunftgütervcrtheilung in Zürich

schon voc dem Dekret des i6ten Iunr angefangen und

mit Vorwisscn und Einwirkung der coiijiiluirten Au-

thoritären forkgesezt wurde, und in Erwägung, daß

das Gesetz noch nichts über die künftige Bestimmung
der Zunstgüler in Helvetien ftstgesezt hat, beschlossen:

Die Verlheilung der Zunftguler Zürichs soll in ih-

rem gegenwärtigen Zustand ganz unverändert gelassen

werden, bis das Gesetz über die Bestimmung aller

Zunftgüter in Heiverien Verfügungen festsetzen wird.

2. An den Senat. — Der grosse Rath hat in

Erwägung gezogen, daß durch die Aufhebung der

Zunftcorporationen, die in verichiedenen Srädten

Helveticas statt hatten, und der Konstitution gemäß

aufgelöst werden müssen, auch die Zunstgüler Nicht

mehr in ihrem gegenwärtigen Zustand bleiben können,

daß aber diese Zunstgüler ihrer Stiftung u»o bwhe-

rigen Anwendung zufolge, sehr verschiedner Natur

seyn können daß aber endlich das Gesetz nichts über

das künftige Schiksal dieser Zunstgüler bestimme»

kann, bis der Gesezgeber genaue Kenntniß o-r Natur

und Beschaffenheit aller in Helvetien sich befindendm

Zunstgüter hat; diesem zufolge beschließt der grosse

Rath, das Direktorium einzuladen von allen

waltungskammern Berichte über alle Zunftgum eiiizu

ziehen und dem grossen Rath mitzuiheilen. In oie-

sen Berichten sollen besonders folgende Fragen tw

stimmt beantwortet seyn.

(Die Fortsetzung im 15^ Stük.)



Der schweizerist
heraus

von Escher
Mitglieder« der gesezgebende«

Hundert ein und
Drittes

Zürich, Donnerstags de

Gesrzgebung.
Grosser Ruth, i. September.

(Fortsetzung.
i. Wie sind die vorhandenen Zunftgütcr

entstanden und nach und nach angewachsen?
2. Was hat die vorhandene Generation dazu
beigetragen z. Wem kam die Verwaltung und
Entscheidung über die Anwendung der Zunftgütcr
Zu? 4. Welches war die gewöhnliche Anwendung
der jährlichen Einkünfte der Zunftgüter? 5. Hatte
nicht oft eine ausscrordcntliche Anwendung dieser
Künste statt? und weiche? 6. Durste das Kapi
ta! der Zunftgütcr selbst angegriffen werden? unter
was für Bedingungen? auf wessen Entscheid? sind
Beispiele hierüber vorhanden? 7. Wie sind die Zunft,
guter vom Publikum gewöhnlich angesehen, betracht
tet und beurtheilt worden? Z. Sind Dokumente oder
etwas von der Art vorhanden, welches über die Na,
tur der Zunftgüter Auskunft geben kann

Zim mer m a nn begehrt Dnnglichkcitserklärung,
Graf widersczt sich weil die Sache zu wichtig ist,
um sogleich entschieden zu werden. R ellst ab folgt
Graf. Erlach er folgt Zimmermann. Rell
stab will die zweite Bothschaft an den Senat für ur.
Sent erklären, aber nicht die erste. Cartier folgt
Rellstab. Zimmermannn beharret, weil es
doch keiner grossen Berathung bedürfe zu bestimmen,
eine Sache unverändert zu lassen, bis man darüber
entscheiden kann. Die Dringlichkeit wird erklärt.

Zimmermann fodcrt, daß der zweite Theil
dieses Rapports geändert und die Einladung dcs Di-
rektorium n>cht dem Senat zugesandt werde. Dc,
loes folgt Zimmermann, verwirft aber auch den
ersten Theil dieses Vorschlags. Carrard folgt
Zimmermanns Antrag, wegen dem gestern ge-!
nommenen Beschlug, daß solche Einladungen nicht j

mehr durch den Senat gehen sollen: dagegen verlhei
digt er den ersten Theil des Antrags. Herzog und
Eicher folgen Z i m m e r m a n n. Cartier behaup. >

»tt, die Zunstgütervertheiiunss in Zürich sey ganz wi> î

je Republikaner
gegeben

und Usteri,
-the der helvetische« Republik.

fünfzigstes Stück.
Quartal.
> 27. September 1798.

derrechtlich, daher fodcrt er, daß das Vertheilte wie»
der zurückgelegt oder dafür Caution gegeben werde.
Koch vertheidigt das Gutachten und widerlegt Car,
tier, weil dadurch die Bürger Zürichs unverdienter
W-ise gestraft würden. Einzig begehrt er, daß in dem
ersten Beschluß bestimmt gesagt werde, daß diekonsti,
tuirten Autoritäten von Zürich ihre Einwilligung zur
Verteilung gegeben haben, und daß die Einladung
an das Direktorium unmittelbar, und also auch ohne
Einleitung gesandt werde. Bourgeois bittet um
Bcsch'.nuugung der Abstimmung. S < cr etan fodert,
daß die Anführung des Grundes, daß oie Verteilung
mit Vorwissen der konstituireen Autho itätcn geschehen
sey, weggelassen werde, weil dadurch die Verteilung
der Zunftgütcr ein Ansehen von R'chtmäßigkeit er,
halte, das ihr vielleicht übrigens fehle. Billeter
erklärt, daß die Nationalversammlung von Aürlch
schon das Eigenthum der Zünfte aus die Zunftgüter
anerkennt habe, daher folgt er Koch und Host nian
werde der Verteilung keine Schwierigkeiten in den
Weg legen. Ni eilst ab folgt. Erlacher will ab,
mehren lassen: alles ruft zum abstimmen.' KochS
Antrag wird angenommen.

B. Mascheroni, der im Anfang der Sitzung
die Ehre derselben erhielt, dankt in einem Brief für
seine freundschaftliche Aufnahme. (Man klatscht.)

Das Vollziehungsdireklorium zeigt an, daß die
Ursuliiikrinncn von Luzern wieder in ihre Familien zu,
rücktreten wollen und mit Freude ihre ehevocige Woh,
nung der Geftzgebung Helvetiens einräumen; dagegen
aber hoffen fie, daß ihnen die Gesezgeber einen flihr,
lichen Gehalt bestimmen werden, der ihnen ihre vori,
gen Geschäfte, die Erziehung der weit lichen Jugend,
fortzusetzen erlaube. Z in; mer mann ff cut sich über
dieses Betragen der Ursuüncrinnen, welches ihrem
Geist Ehre mache. Er begehrt ein Genecalcomit,
um den Rapport der Kiösterkommissioii anzuhören.
Anderwertiz sagt, der Rappvrr ,'ey »och nicht
überftzt, und fodert also noch eine kn'ic Vertagung.
Hüssi sagt, die Kowmistion sey noch in drei ver,
schiednt Meinungen getheilt, werde aber ehestens



einige Gutachten vorlegen. Cartier fordert Verwci-
sung an die Kiostcrkommissicn mit Auftrag bald m

rapporiiren. CarMintran folgt Cartier, dessen

Antrag angenommen wird.
Koch legt seinen im Anfang der Sitzung schon

abgelesenen Gefttzesentwurf üver die B-unheilung an-

geklagter Mitglieder der Rathe oder des Direktoriums
in deutscher und französischer Sprache vsr: die Dring
lichkeit, welche der Rapport selbst ftdett, wird -:o-

gleich wieder erklärt. Delocs glaubt, die zu Peur-
theilung einer solchen Anklage erforderlichen Mirgiie
der sollten auf zwei Drittheile statt auf drei Lierthcue
bestimmt werden: Allein der Rapport wird sogleich

ohne Veränderung angenommen. Cup ani will den

Senat einladen, diesen Beschluß sogleich in einer

Nachmittags-sitzung zu behandle«. Koch begehrt Ta

geàdtiung, weil wir dem Senat nichts zu befehlen

haben und der Präsident desselben schon wissen wird.
was zn thun ist, da die Dringlichkeit erklärt wurde.

Man geht zur Tagesordnung
Nösperger, Lieutenant in der Freiburger

Landmiliiz, klagt in einer Bittschrift, daß man Zah-

luna von Pferden von ihm begehre, die er im Dienst
der" alten Ol-garchen habe in Requisition setzen muß

sen, und die nachher von den Franzosen wcggenom-
men wurden: er bezeugt, daß er au den Bettelstab
käme, wenn er alte diese Pferde ersetzen mußte, und

host die Oligarchs«, werden zu diesem Ersatz angehal-

ten werden. Auf Thor in s von Seeretan untere

sti'izten Antrag, geht man zur Tagesordnung, indem

dieser Gegenstand ganz gerichtlich ist-

Eine Wittwe Bursch er aus dem Canton Zu-
rich bittet um Erlaubniß ihren Knaben zu erben:

Man geht sogleich zur Tagesordnung..
Die Familie Terrein von Grange, Distrikt

Milden, die in diesem Dorf einst zu Bürgern ange-

nommen, nachher aber wieder in die Klasse der Halb-
burger zurückgestoßen wurde, begehrt wieder in ihr
Recht cingesczt zu werden. Auf Secretans und

Kochs Bemerkungen, daß das Burgerrecht nur noch

ein grösseres oder geringeres Eigenthum, d. i. Antheil
an Gemeindgut sey, und also vor die richterliche Be-
Korde gehöre, geht man zur Tagesordnung.

B. Herrn, deutscher Pfarrer zu Aubonne und

Movfte, der seines Vaters Pfründe nach dessen Ab-
leben über 6 Monate versehen lassen mußte, verlangt,
da das Einkommen nur aus Zehcnden bestand, fur
diese Zeit Entschädigung. Ans Kochs Antrag wird
diese Petition dem Direktorium zugewiesen.

In einer zweiten Bittschrift bittet der gleiche Bur.
qer »m. Erlassung einer Schuld von 560 Kronen, die

«in Theil der Summe ausmachte, die sein Vater an

das Pfrundkapital schuldig war, und die er als schon

verfallen, wegen der allgemeinen Unordnung nicht

abzahlen kvttnte, yelche folglich anverttautes Gut

war, aber von frankischen Husaren geranöt war-
de. Auf Kochs Antrag geht man sogleich zur Ta-
gesordnuug.

Koch schlägt vor, ein oder mehrere Gerichte von
Offizieren und sachkundigen Männern zu errichten,
um bei Entschädigungsbcgehreii wegen Kr-iegsichaSen,
zu uukrsuchen, ob d.r Schaden muthwilliger Weise
zugefügt oder eine nothwendige Folge der allgemeinen
Vcrtheidlgungsar.stallen war, in welch erster,,1 M
der Beschädige,' den Schaden vergüten, im zweiren
Fall aber eine Bestcurung statt haben soll, indem ein

solcher Schaden gleich einem Wettcrschaden anzusehen
ist. S ecretau widersezt sich diesem Antrag, indem

dadurch viele halbgeheilte Wunden wieder aufgerissen
und dieses den Oitgarchen besonders schädlich wmde,
da die Entschädigungen immer nur auf sie herauskä«

men: Er fotert also Tagesordnung, welche angee

nomme» wird.

Senat 1. September.
Laflechere legt im Namen einer Commission

einen Bericht über den Beschluß vor, welcher die Er-

richtung einer Militärlcgion berrift; die Majorität
der Commission nimmt einzig auf die Zeitumstände
und auf die Dringlichkeit der Errichtung cincs

Militärkorps Rükstcht und räth ohne in Untersn-

chung der einzelnen Theile des Beschlusses ein-

zutretten, zur Annahme; die Minorität räth zur

Verwerfung, weil sie sehr wesentliche Fehler m

dem Beschluß findet, denen leicht abgeholten wer-

den könne; sie glaubt, durch Annahme des Beschluß

ses würde man mehr Zeit verlieren, als durch Ver-

werfung, indem ein einfacherer und leichter ausfuhr-
barer Plan könne gemacht werden; fie durchgeht nun

das, nach ihrer Meiumig Fehlerhaste der einzelnen

Theile des Entwurfes. — Man tadelt, das der M
richt nur in französischer und nicht in deutscher Sprache

vorgelegt werde. B e r t h 0 llet erklärt, daß er zur

Majorität der Commission gehöre. Laflechere, baß

er allein die Minorität ausmache. Gen hard tadelt

die Majorität der Commission, die weiter nichts sage-

als daß die Sache dringend sey ; um dies zu wilstn

habe man keine Commission nöthig gehabt; ihre Pflmu
wäre gewesen, den Beschluß zu untersuchen; er M
ihr also denselben nochmals zurukweiftn. F r 0 ssard,
der zur Majorität der Commission gehört, liest nun

Bemerkungen vor, die zu Unterstützung der Meinung

der Majorität abzwccken- Usteri wünscht, die Conn

Mission möchte nach Vorschrift des Reglements um

einzelnen Berichte in einen vereinigen und solchen

in beiden Sprachen morgen vorlegen ; man könn

sonst die Discussion nicht in Oidnung fortgehen latsti '
C r a u er ist gleicher Meinung. Laflechere ve

langt, man soll ins Stimmenmehr setzen, ob

den Beschluß annehmen wê qder nicht. Forocrv«



wldersezt sich; man müsse erst Zeit haben »achzudcn-
ken; nur die Minobitat der Commission hade ihre
Pflicht erfüllt; er glaubt nicht, daß der Beschl uß

annehmbar sey; er will ihn an eine Commission für
einen neuen Rapport zurülweisen. Münger will
sogleich annehmen. Meyer v. Ar bon und Gen
hard wollen bis Dienstag einen neuen Bericht von
der Commission haben. Bcr k h oll.' t findet es sehr
sonderbar, daß die sachkundigen Männer, die sich

gegen den Beschluß erheben, die Commission zwingen
wollen, bedeutende Fehler zu finden, wo sie keine
findet; die Commission mußte sich daraufeinschränken,
die Gründe zu sagen, warum sie zur Annahme räth;
will man den Beschluß zurükweisen, so wird die Mm
ssrität auch izt nichts anders thun können; es wäre
kann, daß man einen neuen Plan von ihr verlangte.
La siechere erklärt, daß auch die Minorität unmög-
lich mehr thun oder in mehr Detail eintrettcn könne,
als sie wirklich schon gethan hat. — Die Rükweisung
an die Commission bis Dienstag wird beschlossen.

Frossard »nd Berth oilet verlangen nun
aus der Commission entlassen zu werden. Usteri:
Alle henkigen Mißverständnisse kommen einzig davon
her, daß der Bericht nicht in beiden Sprachen borge
legt ward und übcrdem uns noch der Dollmetsch fehlt;
von der Commission wird keine neue Arbeit, sondern
nur Vereinigung der Berichte, die ihre einzelnen Mit
glieder heute vorlegten, und Verdeutschung derselben
verlangt; also kann von keinem Austritt und von
keiner neuen Commission die Rede seyn. Dolder
ist gleicher Meinung, und man geht zur Tagesordnung
über.

Zwei Abgeordnete von ungefähr 900 lemanischcn
Bürgern, legen eine von diesen unterzeichnete Vor-
stcllungsschrift vor, worin Bemerkungen gegen den
Entwurf über die Organisation der Munizipaliläten
enthalten sind; sie finden, daß durch Beibehaltung
des Unterschiedes zwischen Gemcindbürgern und Ein
fassen, die Konstitution, die Freiheit und Gleichheit
vcrlezt würden; daß keine besondere Auflage auf die
Insassen gelegt wei den könne; daß die Nichtbesoldung
der Muttizipalitälsbeamkcn ebenfalls constitutionswi
drig wäre. Sie sprechen endlich für Abschaffung der
Feudalrechte und gegen den Bericht der Commission
des Senates. — Der Präsident Pfy ffer fragt: ob
die Bittschrift aufs Bureau gelegt, und den Abge-
ordneten die Ehre der Sitzung gestattet werden solle?
^ Dold er widersezt sich der Ehre der Sitzung; er
glaubt, auf Petitionen einzelner Bürger, solle diese
nie ertheilt werden; er will, der Präsident soll die
beiden Abgeordneten fragen, ob sie etwas mündlich
beizufügen haben, und ihnen anzeigen, daß ihre Vor-
itcllungsschrifl in Betracht gezogen werden soll. Lang
glaubt, der Senat müsse die innigste Freude haben,
solche Petitionärs in seiner Mitte zu sehen; die Pe-

titien sey so voll Patriotismus, daß jw es nicht
mehr seyn könnte; er meint, sie verdiene den Druck
und will unter Beifallzucuf die Ehre der-Sitzung on
theilen. Genhard meint, den Abgeordneten von
neunhundert Bürgern müßte die Ehre der Sie
tzung ertheilt werden. Lüthi v. Langnau theilt
völlig Langs Gesinnungen. F orner od ehrt das
Pelilionsrccht unendlich, und würde sich die Ehre
der Sitzung gern gefallen lassen, wenn nicht im gegen-
wattigen Fall die wichtigsten Gründe vorhanden wä-
reu, um deren willen er glaubt, daß sie unmöglich
könne ertheilt werden; der Senat wird wahrscheinlich
das Gutachten über die Munizipalitaten verwerfen;
aber er darf nicht das Ansehen haben, sich durch
irgend eine einzelne Abtheilung von Bürgern dabei
infinenciren zu lassen; zudem, was wichtiger ist,
eine Swlle der Petition begehrt die Theilung der Ge-
meindgüker unter Bürger sowohl als Insassen; da-
durch würde das Eigcnlhumsrecht verlezt; er stimmt
also Dolder bei und will die Ehre der Sitzung nicht
gestatten. Laflechere glaubt, die gestattete Ehre
der Sitzung sey keineswegs eine Erklärung weder für
die Gewährung noch für die Versagung dessen, was
begehrt wird. Allein in den gegenwärtigen Abgeyrd-
ncten ehrt er die Stellvertreter zahlreicher Bürger und
stimmt also für die Ehrensitzung. — Diese wird durch
Stimmcnmehr bewilligt.

Der Beschluß, welcher den Distriktsrichtern für
jeden Tag der Sitzungen 4 Gchwcizerftanken, und
für jede Stunde Entfernung 5 Batzen Gehalt bestimmt,
wird verlesen und an die Besolduiigscommission ge-
wiesen.

Devevey trägt aus eine bessere Art der Er-
nennung der Commissionen an; das geheime Skcuti-
nium soll wieder beobachtet und die Namen der eins

zclnen Zeddelgen auf die gcdruktcn Listen übergelra-
gen werden. Der Präsident glaubt, dadurch
würde das Reglement verlezt. Dolder ebenfalls;
er will einen neuen Vorschlag vom grossen Rath er-
warten. Usteri hält Deveveys Vorschlag und das
Reglement für sehr vereinbar. Devevey, Usteri
und Dold er werden beauftragt den neuen Vorschlag
schriftlich auszusetzen.

Au die Stelle der abwesenden B. Zäslin und
Carlen, werden in die Besoldungscommission,
Usteri und Per theilet ernannt.

Der Beschluß, wttchcr das Postwesen für ein
- Staaisregal, dessen nähere Organisation das Gesetz

bestimmen soll, erklärt — wird angenommen.
Der Beschluß, welcher die bernerschess Reisegel-

der für Gemcindeigenthum erklärt, und die Gemein-
den von der weitern Zahlung des Interesses der ein
vom Hundert frei spricht, wird verlesen. Barras
will eine Commission niedersetzen; es soll Gleichheit
darüber in allen Kantonen beobachtet werden. M u rer



will annehmen ; er findet den Grundsatz des Beschluss
fes unbestreitbar; wenn für andere Kantone ähnliche
Beschlüsse nothwendig sind, so werden sie gegeben
werden können. Münger spricht für den Beschluß-
Lüthi v. Langn au ebenfalls; mehr als loo Jahre
durch, waren diese Reisegelder unzinsbar beisammen
gelegen ; als endlich durch Zeitumstände und Drohungen
bewogen, die Regierung den Gemeinden dieselben auslie,
ferte, geschah es unter der Bedingung, daß dieselben
too Jahre durch jährlich ein vom Hundert Interesse
daran zahlen sollten; so daß am Ende wieder das
Ganze hätte rükbezahlt werden müssen; er fände, die
Billigkeit erfodcre, daß auch diese seit 1795 bezahlten
Interessen zurükgestcllt werden und hofft, eine künss
rige Resolution werde dafür sorgen. Meyer v. Ar,
bon spricht für den Beschluß, aber gegen Lüthi's
lezteren Zusatz. Der Beschluß wird angenommen.

Der Beschluß über Pulver - und Salpeter fabri,
kation und Handel, wird verlesen. Man verlangt eine
Commission. G en h ard will sich derselben nicht wi
dersetzm, doch hält er denselben für durchaus unan
nehmlich; er findet Widersprüche und Beeinträchti-
Zungen des Eigenthums darin; besonders mißfällt
ihm, daß der Staat allein soll Salpeter vom Aus.
land kommen lassen dürfe» ; er meint, es wäre ganz
absmd, daß also auch die Aerzte ihren Salpeter
vom Staat kaufen müßten. Es wird eine aus den
B. Dolder, Gen h ard, Berthollet, Crauer
und Rahn bestehende Commission zur Untersuchung
des Beschlusses ernannt.

(Abends 4 Uhr.)
Der Beschluß- welcher die Anzahl der gegen,

wartigen Mitglieder der Räthe bestimmt, welche nö,
thig ist, um über die Anklage gegen ein Mitglied zu
berathen, wird verlesen. Kubli und Usteri spre,
chcn dafür, Lüthi v. Sol. und einige andere dage,
gen; er wird an eine, aus den B. Lu th i v. S ol.
Barras und Kubli bestehende Commission ge>
wiesen.

Am sten war keine Sitzung in beiden Räthen.

Grosser Rath, z. Sept.
Die Gemeinde Freschel; dankt für die den igten

Jul. für sie gesammelte und ihr übermachte Steuer.
Butler fodert für rc> Tag Urlaub, indem er

vor einem Gericht erscheinen muß. Cartier glaubt,
zufolge des, lezten Samstag gefaßten Entschlusses, da
der Fall einer Anklage eines Mitgliedes des grossen
Raths vorhanden ist, müsse man über dieses Begeh,
ren zur Tagesordnung gehen. Kühn will die Bitte
gewähren, und glaubt dieses sey um so viel nolhwen-

diger, da die Volksrepräsentanten ein gutes Beispiel
der Achtung gegen alle constituirten Gewalten derRe,
publik geben sollen. Broye folgt Kühn. Nuzet
glaubt, ein Beschluß des grossen Raths müsse einer
Citation von einem Gericht vorgehen, daher fodert
er Tagesordnung. Cartier begehrt Verlesung des
samstäglichen Beschlusses. Man geht über diesen An,
trag zur Tagesordnung und gestattet Bütler den

begehrten Urlaub.
Blattmann zeigt an, daß er sich über die er,

haltne Urlaubzeit noch 8 Tag länger zu Haus aufge,
halten habe, weil er wegen den im Kanton Wald,
stätten ausgebrochenen Unruhe» sich verpflichtet gesW
habe, das Seinige zur Beruhigung des Volks beizn,

tragen: er sagt, der DistriktZug habe ohne äussere Bei,
hülfe der Verwaltungskammer, gedultig die Drangs«,
leu des Kriegs erlitten, und habe sich auch da noch

ruhig gehalten, als im ehemaligen Kanton Schwyz
neuerdings Unruhen ausgebrochen seyen, indem nemlich

der Regierungsstatthalter mißhandelt, die Admistra,
tion mit Arrest belegt, die alte Regierung durch eine

konstitutionswidrige sLandesversammlung wieder einge,

setzt, und dieNationalkokardeden Durchreisenden abge-

rissen wurde. Das jetzige Mißvergnügen seiner Mitbürger
von Zug ruht gar nicht auf widrigen Begriffen und

Zweifeln über die Eidesleistung, im Gegentheil

hat dieselbe den zo August vorzüglich im Stadtbezirk
mit allgemeiner Freude statt gehabt; dagegen

aber veranlaßt der Drang der Umstände Mißvcrgniu
gen, und besonders der Anblik, wie da und dort die

Urheber der größten Unruhen und der unglücklichen
Begebenheiten, einzig so glücklich seyn sollen, mit Gute

und Schonung behandelt zu werden, da hingegen dc,

nachbarte gutgesinnte Bürger die Last der fränkischen

Truppen nur um jener willen zu tragen haben: es ist

aber sehr begreiflich, daß bei einer solchen Vergleu

chung Unzufriedenheit entstehen muß: daher ist es

dringend, daß die Gesetzgebung hierüber aufmerksam

sey, und Verfügungen treffe, daß vielmehr die unra,

higen Gegenden durch das Emrüken der Truppen sicher,

gestellt und die ruhigen davon befreit werden. 7-
Man schützt zwar eine mit den Franken getroffne Ka,

pitulation vor; allein wer het dieselbe gebrochen-

wohl diese unruhigen Gegenden selbst! — Man sagt,

es gereiche der Nation zur Ehre, dieses Volk n»c

Güte und Nachsicht zu behandeln und aufzuklaren,
und denkt dabei nicht, daß die gutgesinnten Burger

durch dieTruppeneinquartirung stark gebrükt werden.

Man will das Blutvergießen ausweichen und da

durch wird der ausgewanderten guten Patrioten uem

Gegenden Gut und Eigenthum, jenem wüthenden s,o

bel preis gegeben, so daß diese am Rande ihres Elende»

blutige Thränen weinen müssen. —

(Die Fortsetzung im 152 Stük.)



Der schweizerische Republikaner.
Hundert zwei und funfzigstesStück.

Gcsezgebung.
Grosser Rath, z. September.

(Fortsezung.)
Dieß sind die Früchte der Nachsicht, mit der man

eine Handvoll Rebellen zu bessern Begriffen bringen will
Daher beschwöre ich Euch Bürger Repräsentanten ver»
geßt nicht Eure Pflichten gegen die guten Bürger und er-
stikt durch schleunige Maaßregeln, das Mißvergnügen,
welches bei diesen allmählig entsteht, in seinem Kei>

me; sonst wird Anarchie wieder das Loosungswort;
noch ist es Zeit diesen wichtigen Stein zu heben, ehe

^stärkere Kräfte erfodert werden! —
Escher wünscht, daß diese Berichte über innerer

Unruhen, dem Reglement zufolge in geheimer Sitzung
gleich frühern ähnlichen Berichten behandelt worden
waren, und fodert Schliessung der Sitzung insofern man
weiter über diesen Gegenstand eintretten wolle. Kühn
fodert öffentliche Behandlung eines solchen Gegenstand
des, indem er es nützlich glaubt, wenn allgemein be-
kannt werde, daß die gesetzgebenden Räthe solche
Berichte mit Unwillen anhören und zu strengen Maaß,
regeln gegen alle Unruhen entschlossen sind. Zim-
m er mann und Billeter folgen Kühn. Nuzet
folgt auch ganz.Kuhn, weil die Schlangen und Epitz>
buben, welche solche Unruhen veranlaßen, wissen
müssen, daß man mit verdienter unerbittlicher Stren-
ge gegen sie zu Werke gehen wird. Esch e r beharret
auf seinem ersten Antrag und glaubt es sey besonders
unpolitisch, den auswärtigen Urhebern dieser Unruhen
die Befriedigung zu geben ihnen selbst bekannt zu
machen, daß sie allmählig ihre Zweke erreichen, und
eben so unpolitisch den innern Ruhestörern kund zu
thun, was man gegen sie vorzunehmen gedenke.
Kühn beharret auch, weil unser Volk vom Auslande aus
bearbeitet wwd, und es Pflicht ist, durch die Qeffenr-
lichkeit der Maßregeln andere Ruhestörer abzuschreien.
Weber ist voll Schmerz über den Bericht und noch
mehr über die Antrage und Aeusserungen des B-
Blattmanns, welcher Uebcrziehung von Truppen
dieser Gegenden fodert, die unsre ältesten Brüder,
und besonders auch seine eignen und unmittelbarsten
Bruder enthalten: er findet es begreiflich, daß gcra
de im Kanton Waldstatt j.tzt noch so leicht Unruhen
ausbrechen, weil die Einwohner desselben noch nicht
ganz die Vorzüge der j-tz.gen Freiheit vor ihrer vor:
yerigen weit grössern Freiheit, die sie verlohnn glau-
ben, einsehen: er glaubt, wenn die konstttuirttu Ge»
walten dieses Kantone etwas standhafter gewesen und
an ihrem Posten geblieben waren, so wäre es nie so
weit gekommen: übcigens bezeugt er, daß aus dem

Distrikt Zug eben so gefährliche Aufwiegler ausge«
gangen seyen, als aus dem Distrikt Schwyz, und
fodert endlich Tagesordnung, damit durch eine solche
Behandlung der nun meist gestillten Unruhen, das
Feuer nicht wieder aufs Neue rege gemacht werde.
Kühn hätte inniges Bedauern, wenn jener kleiner
Gemeindsgeist der das Fundament des Föderalismus
ausmachte, immer noch unter uns herrschen sollte:
wir sollen nicht von Kantonen sprcchcn, sondern wir
sollen nur auf die durchs Ausland unterhaltnen innern
Unruhen sehen, und darüber nachdenken, wie diese
im allgemeinen können gestillt werden; zu diesem End-
zwck glaubt er, können min sanfte Mittel nicht mehr
dienen, weil dadurch das Uebel immer mehr um sich
greifen würde: er will daher das Direktorium zu star-
ken Maaßregeln dagegen auffodern. Esch er sagt:
das was uns Blartmann erzählt ist zum Theil im
Widerspruch mit dem was uns Weber letzten Sam-
stag erzählt hat : sollen nun wir untersuchen wer Recht
hat? sollen wir, die das Ganze dieser Unruhen nicht
übersehen, und ihre Verbindungen mit dem Auslande
nur aus allgemeinen Sagen kennen, dem Direktorium,
welches alles dieses offiziel und in seinem größten
Umfang und Zusammenhang kennt, die Maaßregeln
vorschreiben, die es dagegen zu nehmen hat? Nein
Bürger Repräsentanten, wir haben die Pflicht Geseze
zu machen, laßt uns, uns also hiermit beschäftigen, und
um das Direktorium in den Fall zu setzen, auch
Blattmanns Nachrichten zu benutzen, so fodere ich
denselben auf, sie ungesäumt dem Direktorium mitzu-
theilen, und übrigens begehre ich Tagesordnung.
Carrard sagt, freilich soll nur das Direktorium
Maasregeln gegen innere Unruhen nehmen, allein es
ist auch Pflicht der Volksccpräsentanten ihre Mißbil-
Ugung gegen solchen Aufruhr m welchem die öffentli-
chen Gewalten mißhandelt wurden, an den Tag zu ge-
den, um dein Volk zu zeigen, baß sie die Konstitution
geschützt wissen wollen, und die Maaßregeln des Di-
rcktonums in dieser Rüksicht billigen, daher trage
ich darauf an, ^das Direktorium einzuladen, mit Eners
g-e zur Untere rüknng dieser Unruhen zu Werke zu gehen.
Herzog dankt Blattmann für diese Berichte und die
öffentliche Mithciiung derselben: es sind nicht mehrVer-
inte, sondern Schurken, die diesen Aufruhr verursachen
und unterhalten: Schurken, wUche ausgerottet wer-
den müssen: daher folge ich Carrards Antrag ei-
ner Einladung an das Direktorium. Blattmann
glaubt eS wäre gut wenn diese Ruhe in Schwyz
herrschte, von derber Präsident spreche: er fragt,
warum dann Weber nur bey Nacht und nur 2 Stun-
den in Schwyz zu bleiben sich wagte, wenn doch al-



ko dore so ruhig ist: er ist überzeugt, wenn «ichtdie
n Huldigen mit den Schuldigen ungiüklich werden

sollen, daß strenge M aSregjen erforderlich sind, und
folgt al>o Carrard. Wyder folgt Carrard und sagt
er sey froh, daß einige etwas unruhige Gegenden des
Kantons Luzern mit Truppen überzogen worden seyen,
nur die Nachsicht mit der man m den ersten Unruhen
gegen die Anführer derselben zu W^rke gicng, bewirkte
diesen zweyten Ausruhr, der sehr schreklich um sich

greifen würde, wenn man nicht sogleich jene Gegen
den niit Truppen belegt: denn schon wagt man in oft
scntlichen Wirthshäusernunsauszu potten, und zu sa-

gen, wir seyen lauter Dummköpfe, und unsere Ver-
sammlung sehe einer Ma kcrade von lappischen Ge-
sichtern ähnlich! Erlach er dankt Blatimann für die
Nachricht und Kühn und Billxtcr für die öffentliche
Behandlung derselben, die sie bewirkten: damit man
wisse, daß nicht nur die ruhigen Gegenden Helveticas
Truppen haben müssen, sondern daß auch die Re-
bellischen damit, und zwar vorzugsweise besezt wer-
den sollen. In der Rcvoluzion zu Basel, an deren
Spize ich war, wurde niemanden ein Haar gekrümmt,
und doch haben wir Truppen, warum sollten denn
diese unruhigen Gegenden keine haben? ich folge Car-
rard. — Nuzet dankt dem Direktorium, daß es
Truppen nach Luzern sandle, aber tausendmal mehr
würde er danken, wenn es schon früher Truppen
in den Kanton Waldstätten gesandt hätte: denn man
muß wirken wo die Quelle des Gifts liegt: er folgt
Carrard und will eine Bothschaft an das Direkte-
rium senden, wegen Exekution des Paßreglcments,
indem er lezthin in Basel war, und ihm kein Mensch
einen Paß abgefedert hat, und viele Fremde ohne
Paß ins Land hinein kommen. K o ch ist sehr wieder
alle gewaltsamen Maasrcgein, aber eben so sehr ist

er überzeugt, daß es jezr Zeit ist dieselben zu rieh-
men, damit das Gift nicht noch weiter um sich greife,
und die ruhigen Gegenden von den aufrührerischen
verführt, oder gar gezwungen werden mit ihnen ge-
meinsame Sache zu machen: es geht ein Gerücht, daß
in den obersten Gewalten selbst Leute seyen, die eine
neue Gtaatsumwälzung begünstigen; besonders auch
um dieses Gerücht zu widerlegen, und überhaupt zu
zeigen, daß wir fest entschlossen sind die Constitution
zu handhaben, sind wir zu der von Carrard vorge-
schlagncn Einladung verpflichtet. Zim m ermann
begreift nicht wie jemand zu den vorge°chlagnen Maaß-
regeln nicht beistimmen könne, wenn er das Vater-
land wirklich liebt: er federt daher schleunige Abstim-
mung. Deloes folgt ebenfalls Carrard. Weber
fag^, er wolle keiner Rebellion das Wort sprechen,
er glaubt auch, gelinde Mittel seyen nicht immer zwek-
mâssig; auch er will die Anführer der jetzigen Unru
h,n strafcn> bittet aber daß man diesen jetzigen Auf
stand nicht mit jener Widersetzung gegen Annahme

der Constitution verwechsle, die man ebenfalls zu sei-

ner großen Verwunderung mit dem Nahmen Rebellion
belegen wolle, da es doch blos Veschützuug der bon
den Vätern erhaltnen Freiheit war. Er folgt
Eschcrs Antrag und will auch Earrards Motion fob
gen. Bösl er berichtet aus den D-stiiktenMorfund
Urselen, daß dieselben den Eid der neuen Versassurrg
geleistet haben und mit eben dem Feuer und der Hattuä
kigkeit nun zur Bcschützung der Konstitution bereit

sind, mit der sie sich anfänglich dagegen gesetzt ha«

beu: er folgt Canards Antrag. Gecrclan sagt,
die Frage sey nicht ob wir uns selbst bebe»/ aber

ob wir das Vaterland lieben: nun erschallen unsere

Gcbwge von dem Geschrei der Aufruhr, und wir
Stcllvertretter des Volks, sollten nicht unsre Gesummt-

: gen der Regierung Mittheilen, und Wiederherstellung
s der Ruhe, sie koste was sie wolle, fodenr? was wal
s denn die Freiheit dcr^ kleinen Kantone? sie gränzte
°

an Anarchie! was würden sie seyn wenn wir sie

verlassen und einzeln stehen lassen wollten das ist-

lirtesie, elendeste Völkchen der Erde hier ist es also

nicht blos darum zu thun, Blattmann mit seiner

Nachricht an das Direktorium zu scnden, sondern wir
müssen die Nachricht selbst senden, und demselben

auftragen, mit voller Kraft und Energie diese Unruhen

zu dampfen und ihre Urheber abschreckend zu strafen,

damit die Sache der Freiheit siegend bleibe

Graf sagt, mit inniger Wehwuth müsse er anzei-

gen, daß auch im Kan-on GentiS der Eid nicht all-

gemein geleistet wurde, und daß in vielen Ge enden

desselben Unruhen ausgebrochen seyen: er folgt Cal-

rard, und will nichr, daß d.e ruh-gen Gegenden
der unruhigen wegen immer m l Truppen beladen

seyen: zugleich zeigt er an, daß 2oco Mann von den

ruhigen Gegenden gegen die unruhigen marschire»/ un>

dieselben wieder in die Ordnung zurükzubcingen. Am

Nuzets Anerag wird sogleich beinahe emmülhig

erkannt, daß sich diese 2Ooo Mann und alle die chru"

folgen werden, u ns Vaterland verdient gemacht haben!

H üssi zeigt an, daß nun auch die Gcm indj
Meß bei Sargans den Eid gete stet habe, und danul

also der ganze Kanton Linth ohne Waffengewalt der

Konstitution geschworen habe. (Man klatscht.)
Mar car ci zeigt an, daß auch in den italians

schen Kantonen einige Gemeinden nicht schwören wob

len, und daß er ebenfalls überzeugt fty, daß »n»

starke Maasregeln nothwendig sind: er folgt daher

Carrard. G mür ist üoerzeugl, daß keinMsiMb
der Versammlung nunmehr wider strenge Maasw
gel» seyn werde: er will, daß die Trupp» sich

dahin ziehen, wo Unruhe ist, um d-ejen-g n Gegew

den endlich einmal beftey: zu lassen, roUche die Kow

stitution mit offnen Armen aufgenommen habt»'

S ch lu mp f bestätigt ganz Grafs Nachrichten mm

hofl die 2000 auömarschirten Landleute, werden »m



die Rahe in den unruhigen Gegenden wieder her--
stellen. Ca r r acdö und Nüzet Anträge werden -

beynahe einmüthig angenommen. — Nnzec will nun
noch eine dritte Einladung an das Direktorium sen- -

den, daß die Statthalter und andere konstituirten l

Gewalten in Zukunft an ihrem Posten bleiben, und?
nicht nur fur ihre Balge besorgt seyn sollen indem i

auch wir, im Fall der Noth unsre Balge ruhig für î

die Konstitution hergeben würden. (Man murrt und ;

lacht.) Zim mer m a n n fodert Tagesordnung, weil
wir durch solche Beschlüsse zu sehr in die vollziehende '

Gewalt eingreifen. Weber zeigt an, daß das Di-
rektorium schon. Ermahnungen an die konstituieren ^

Authorttaten des Kantons Waldstätten habe ergehen i

lassen. Man geht zur Tagesordnung.
Wyder fodert, daß Gmürs Antrag ebenfalls!

abgemehrt werde. Kühn sagt, die gegenwärtiges
Lage Helvetiens, und die Gefahr eines Kriegs mit
Oestreich erlaubt durchaus nicht, daß die Truppen
nur nach Maasgab des Patriotismus der Dörfer ser-
legt werden, indem sie das ganze Vaterland beschü-

zen werden, daher fodere ich Tagesordnung. Man
geht zur Tagesordnung.

Amman zeigt an, daß der Kanton Thurgäu
freudig den Eid geleistet habe, und daß an Tanzen
und Freudenfesten dle 2 Tage lang daurten, nicht die
geringste Unordnung vorgefallen sey., (Man klatscht.)

Näf zeigt an, daß im Kauron Zürich der Eid
allgemein mit der großen Freude und Feyerlichkeit ge-
leistet worden sey. (Man klatscht.)

Die Versammlung bildet sich in ein geheimes
Konnte.

Senat, September.
Usteri: Ich habe über die am Sonnabend vor-

gelegte Bittschrift von 902 lemanischen Bürgern, dem
Senat einige Anzeigen mitzutheilen, die ihm unmög-
lich gleichgültig seyn können. Bei Durchgehung der
Uuterschriften^habe ich verschiedenen derselben Deiner-
kungen beigefügt gefunden, die man durchgestrichen
hat, während die Namen stehen blieben; diese Be-
mcrkungen lassen sich noch entziftrn; sie enthalten
die Erklärung, daß ihre Verfasser zwar der Bittschrift
im allgemeinen, aber nicht der verlangten Theilung
der Gemeindgüker unter Gemeindbürger und Insassen,
beistimmen; man hat von der Achtung gesprochen, web
che die Abgeordneten einer so ansehnlichen Zahl von
Burgern verdienen; wenn sie selbst für ihre Commit-
tenten nicht grössere Achtung tragen, und sich erlau
den ihre Bemerkungen, sobald sie ihnen mißfallen,
weg zu streichen - so weiß ich nicht, welche Achtung
man ihnen schuldig seyn könnte. Meine zweite, wich-
tigere Bemerkung ist folgende: in dem zu Lausanne
herauskommenden Blatte le uebener gtsur No.
24. finde ich unter der Aufschrift: einer von 900

Unterschriften begleiteten dem Senat vor-
gelegten Petition, diejenige von weicher die Re<
ve i?l, abgedrutt, jedoch mi- Einschaltung zweier Stet-
Um, d>e sich in der dem Senat vorgelegten Perition
nicht finden. In der eine» derselben wird eiklärt,
»daß wenn die Resolution des grossen Raths über
die MunizipaUtäten zum Gesez werden sollte,
die Unterzeichneten sich der Vollziehung diesis Gesetzes
iu ihren Gemeinden auS allen Kräften widersetzen
würden;" in der aren „wird feierlich protest et, ge-
gen jeden gcseziichen Beschluß, welcher die suchen-
virte Zahlung von Zehenden, Vodenzinsen und andern
Fcudalabgaben, wieder verordnen, oder eine Losrau,
fuug derselben begehren würde.« Wenn solche, alle
gefezlichc Ordnung von Grund aus zerstöhrende Acus-
serungen uns waren vorgelesen worden, so bedarf es

- keiner Bemerkung daß sie mît allgemeinem Abscheu
'waren zucükgestossen worden, und daß an die Ehre
der Sitzung Niemand gedacht hatte. Nun aber wird
das Puvlikum glauben, der Senat habe den Ueber-
bringen, einer solchen Petition die Ehre der Sitzung
gestattet; darüber muß es aufgeklärt werden; ich ver-
lange daß die beiden von mir gemachten Bemerkungen
in unser Protokoll aufgenommen und im officielle,,
Blatte abgedrukt werden. — Ich erlaube nur noch
den Senat be, dieser Gelegenheit zu ecsuchcn, mit der
Ehre der Sitzung künftig etwas behutsamer zu
verfahren; obgleich ich nicht glaube, daß diese Ehre,
wann sie nach einer halbstündigen Debatte ertheilt
wird — noch sehr groß sey, so könnte sie doch durch
Ertheiiung an Personen wie die vom lczten Sonnabend
waren, noch mehr entehrt werden. Man hat diesel-
ben Repräsentanten einer ansehnlichen
Zahl Bürger genannt; ich kenne keine Repiäscn-
tanten als weiche die Konst lution bestmimt; und
Leute, die wie die Abgeordneten am Sonnabnd hau-
dein, und, wie sie thaten m t Petitionen und bogen-
reichen Unterschriften ein schändliches Spiel treiben,
nenne ich weder Patrioten, noch Repräsentanten; ich
nenne sie Intriganten.

Muret versichert, zum Beweiß daß er sich an
keine Parthei halte, er habe gerade die nämliche Mo-
tion, welche Usteri gemacht hat, schon ehe dieser das
Wort verlangte, auch machen wolle»; er stimmt ihm
bei, und w'.ll daß der Senat die vorgcschlague An»
zeige auch ill's öulletlu äs I^ausanns einrücken
lasse. Kublt läßt zwar den gemachten Bcmerkun-
gen alle Gerechtigkeit wiedersah»» ; indeß wen» Bit-
len oder Vorstellungen von einigen hundert Bürgern
gemacht werden, und wir den Lnputt'rten nur alsdann
Ehrensitzung gestatten wollen, wenn uns die Bitten
gefallen — so müßten die Leute sehr lange stehen und
warten, bis wir darüber abgeschlossen hàn; er glaubt
es werde nicht sehr iufluencnen wenn man jemanden
schon sitzen Heisse, dadurch werden die Bitten-noch



Sicht gut geheissen — Die Gestattung der Ehre der
Sitzung, sey eine blosse Achtungs-und Freundschafts-
bezeugung, die freilich unter den alten Regierungen
selten war, wo man wenigstens vierzipflige Perücken
haben mußte um darauf Anspruch machen zu können;
ober das hat nun aufgehört — Er will also zur Ta-
gesordnutig übergehen. Fvrnerod kann dieser leze

tern Meinung nicht beipflichten; er erinnert daran,
daß er schon am Sonnabend sich der Ehre der Sitzung
wibersezt hat, weil selbst die vorgelegte Petition
«in constitutionswidriges Verlangen enthielt — Er
will «inen Auszug unsers Protokolls ans Direktorium
senden, um ihn durch dasselbe offiziell bekannt machen
zu lassen. Crauer meint, wir haben den Ueberbrin-
gern einer Petition die Ehre der Sitzung gestattet,
welche von der erwähnten Zeikungspetition verschie-
den ist; um die leztere brauchen wir uns nicht zu
kümmern; er will also zur Tagesordnung schreiten.
Meyer v. Arb. findet die Einrückung vonUsterisBe-
merkungen nothwendig. Ruepp findet auch die Pe-
tition verachtungswüröig, und da sie wahrscheinlich
von den Petilionairs zum Druk befördert worden,
Mißfallen verdienend; er will, die ihnen ertheilte Ehre
der Sitzung soll aufgehoben seyn (man lacht). Fuchs
stimmt Usteri und Muret bei. Mittelholzer eben-

falls; der Senat könne unmöglich die Sache gleich-
gültig ansehen. Reding ist gleicher Meinung.
Münger ist einerseits von einer vorgegangnen Ver-
falschung gar nicht überzeugt; die Unterschriebenen
können selbst ihre Bemerkungen wieder ausgesirichen
haben. — In der Petition sieht er nichts Gefährliches;
sie ist ziemlich constitution«!!; das Volk wird sich im-
mer mehr an die Constitution halten; er verlangt also

Tagesordnung. Lüthi v. Laugn, ist eben dieser

Meinung; wenn eine Verfälschung erwiesen werden
kann, so soll man den Urheber rechtl'ch belangen,
widrigenfalls aber gar nicht davon reden; wir beur-
theilen nur was uns vprgelegt wird, und nicht was
in Zeltunzen, die überhaupt so schlechte Dinger sind,
steyt. Bay bittet zu beherzigen, daß ohne Gehorsam
für die Gesetze, und Achtung für die ersten Anchor u

täten der Republik, sich weder Ruhe noch Ordnung
denken läßt; wenn dieses seine Richtigkeit hat, so

frägt er: ob man zu Aeusserungen wie sie in den

zwei angegebnen Stellen sich finden, die eine oft
fentliche Anklage und Vilipender,; des großen Ra-
thes und Aufruf zum Ungehorsam gegen die Gesetze

enthalten? stillschweigen könne. Würde und Pflicht
fodcrn den Senat auf, dem Direktorio z» gebühren-

der Ahndung davon Anzeige zu machen. Augnstini
ist Forncrods Meinung; er findet, wenn die Pennon
wirklich verfälscht ist, so haben die Verfälscher mit
dem Senat ein strafwürdiges Spiel getrieben. D o -

der sieht die im Reg encrateur abgedruckte Pe-

titwu für ein Faisum an; und will das Direktorium

; einladen, den Herausgeber des Blattes zur Verant-
wortung zu ziehen; dieser (Reymond) scheine auch
wirklich selbst ein-r der unlerschriebnen Petitionärs zu
seyn. Gen hard will ms Bulletin einrücken lassen:

Í Der Senat sey auf l-rsteris Antrag über die im Rege-
iuraieur abgedruckte Petition, mit Verachtung zur

-Tagesordnung übergegangen, weil dieselbe verfälscht
' sey; alsdann könne Reymond sich an d.e Verfasser

halten. Laftechere glaubt, durch diese lauge Dis-
i cussion gebe man der Sache zu grosse Wichtigkeit,- er
- will ganz einfach die verlangte «.«zeige ins Bul/à
- von Laufanne einrücken lassen. Müller fiât noch-

wendig, daß das auch im deutschen Amrsdlaue g«
schehe. —

Die Einruckung der Angabe ins Bulletin — und
die Uebersendung des Blattes vom Régénérateur ans

Direktorium, werden nun durch Stimmelimchrheit be-

schloffen.
Muret widersezt sich'.dem lezteren Beschluß; es

hatte darüber eine besondere Discussion müssen eröffnet

werden und wir können niemals denuuclren. Laslei
chere hält auch den 2len Schluß für durchaus un-

schicklich. Usteri vertheidigt ihn; es ist keine Le-
nunciation, sondern eine bloße Mutheilung und Be-

kanntmachung ans Direktorium, um die es zu thun ist.

Crauer will den aten Beschluß als konstirutiouslvi-
drig zurückgenommen wissen; der Senat habe weder

Initiative für Dekrete, noch viel weniger könnte er

Ankläger seyn. Reding ssimmc Usteri bei. Bau-
eher will Tagesordnung über das Verlangen der

Rücknahme des Beschlusses; es sey ganz ungeziemend,

wann ein Beschluß mit grosser Stimmenmehrheit ge-

nommen worden, daß alsdann die, denen er nicht

gefallt, auf seine Rücknahme antragen. G en hard
ist gleicher Meinung. Lüthi v. Sol. schlägt fol-

geudc Redac.-on vor: »Auf den Antrag eines M>t-

glieds — beschließt der Senat erstens: Die N. 24.

des Regenerate»,- dem Direktorium zuzusenden; stens

dasselbe aufzuchderu in das Bulletin ofliclel äe llau-

dunns einrücken zu lassen, daß die in jenem Blatt ab-

gedruckte Petition, von der dem Senat vorgelegten ver-

schieden ist." Diese Abfassung wird angenommen.
Die Discussion über den die Einrichtung der Mm

nicipaliräte» betreffenden Beschluß,wird eröffnet.

Häflin verwirft den Beschluß, weil dadurch die all-

gemeinen Bürgerversammlnngen zu sehr erleichtert

würden, und weil, ehe die Municipalitäten können

errichtet werden, ein Gesetz über die Art wie man

i Gemeitidsbürger werden kann, nothwendig siv>

(Die Fortsetzung Morgen Freitags.)
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Gesezgebung.
Senat z. September.

(Fortsetzung.)
Meyer v. Arb. dankt der Commission, die in ih
rem Bericht S- Republikaner S. 51?.) so viele, selbst

konstitutionswidrige Fehler gefunden hat, daß er sich

billig wundert, wie sie dennoch zur Annahme rathen
konnte. Im Allgemeinen findet er das Projekt, das
beinahe so groß wie die Konstitution ist, viel zu
weitläufig; dieß und die zahlreichen Fehler bestimmten
ihn zur Verwcrffung; er tadelt noch besonders, daß
zrnolg dem 16. § die Scccctaiien von den Verwal.
tungskammern abgesezt werden; daß im 64. und 6;.
j. von Prokuratoren die Rede ist; daß nach dem 77. §.
die Statthalter den Verhandlungen der Municipals
täten beiwohnen sollen; — daß überhaupt die Muni-
cipalbeamten nach dem Entwurf nur Schattenbilder
sind, den Verwalkungskammern gerade so unterwors
fcn, wie ehemals die Gcmcindevorgesezten es den
Overvögten waren. Auch glaubt er, sollten die Mu-
»icipalbeamre bezahlt werden; sie brauchen so zahlreich

wirst den Beschluß ebenfalls; er will weder zwei
Classen von Bürgern, noch zwei Municipalitäten; er
findet, die Kommission habe die Mängel, die sie

zwar angezeigt hat, beschönigt, und wundert sich

lehr wie sie zur Annahme eines koustitutionswidrigen,
der Freiheit und Gleichheit zuwiderlaufenden, unbe-
grcifliche» und unausführbaren Gesetzes (Ini incon-
stîrutionells, contraire à la liberté et à l'è^alîte, in-
intelligible et inexécutable) habe rathen können. Er
will, man soll es verwerffcn, ohne weitere kostbare
Zeit darüber zu verlieren; er will einen neuen, cinfa«
chen Entwurf in 10 oder 12 Artikeln; die Gemeint«
güter soll man unter die Gememdsbürger theilen, m t
Vorbehalt dessen was für Erhaltung der Polizei notl »

wendig ist. Stammen u. a. wollen zum Sn'm«
menmehr schreiten. Mittelholzer widersezt sich;
er findet die Fortsetzung der Discussion zu weiterer
Aufklärung des Gegenstandes wichtig. Genhard
spricht gegen den Beschluß. Hoch ebenfalls;^ er
glaubt, die G-meinden, so noch keine Municipalitäten
haben, können sich indeß wie die übrigen provisory
fche wählen. Mittelholzer kann, so dringend die

nicht zu seyn, als das Pros kr will und es bedarf-Sache auch seyn mag, dennoch einen Beschluß von
keiner Gcmeindskammern. Bay hat bei der Kom-z 177 Art. in welchem zz tadclhafte sind, unmöglich
misson, unerachtct der vielen Fehler, dennoch seine annehmen; lieber will er in einem Monat, ein einfa«
Meinung derjenige» der übrigen Mitglieder unter-j cheres, begreiflicheres und ländlicheres Dekret erhal-
geordnet und zur Annahme gerathen ; seither haben z ten. Er will nicht zwei Gewalten in den Munijipali-
where Untersuchung und Nachdenken ihn umgestimmt;

er muß nun zur Vcrwe- ffuug stimmen. Die gegen,
wa.tigcn Municipalitäten scheinen ihm gut eingerichtet
zu seyn, weil sich keine Klagen gegen die clben erhe
beu; wann sie also den Bedürfnissen und Wünschen
des Volks entsprechen, so sollte man den neuen Plan,
ihrer Einrichtung anpassen. Er wünscht, daß das
Direktorium eingeladen werde, über die Einrichtung
der vorhandenen Municipalitäten Erkundigung cinzu
ziehen und alsdann einen neuen einfachern Plan,
der Gcsezgebung zur Genehmigung einzucnden; um
den Unterschied zwischen Bürger und Jnsaßcn so viel

täten neben einander haben; er will den Munizipal«
beamkcn eine angemessene Entschädigung geben; die
Bestimmung der Art der Administration der Gemeind-
güter, will er ganz den Eigenthümern derselben oder
den Gemeindkbürgern übrrlass » so fällt dann der
schwierige Unterschied zwischen Bürgern und Insassen
weg; auch will er bei den Wahlen offnes Mehr.
Kubli bemerkt, daß Resolution und Rarport heute
schon so zerhauen werden, daß er sich nicht getraut
für sie zu sprechen; indeß glaubte die Commission,
daß wir noch lange nicht im Fall seyn dürsten, ein
gebrechenloses Kcsty über die Munizipal taten zu ma-

woglich zu heben, will er diese nach zweijährigem chen und inErwstung, daß durch Erfahrung und
Aufenthalt in einer Gemeinde, durch leicht, s Ein-k nachfolgende Beschlüsse das gegenwärtige vervollkomm«
»aufsßeid Bürger werden lassen. Forncrod ver-!net wrrden könnte, hat sie zur Annahme gerathen



Die Fehler sind im Grund doch so bedeutend nicht,
als man sie izt darzustellen beliebt; weil aber die all-
gemeine Stimme gegen den Beschluß ist, so wünsch:
er in einer neuen Redaktion den Grundsatz angenom
men zu sehen, welchen Mittelholzer aufgestellt hat,
daß nemlich jede Gemeinde mit ihrem Gemeindgut
»ach Belieben schalten und walten könne; dadurch
werde immer die beste Administration erhalten wer-
den. Münger verwirft besonders darum, weil
er die ersten Munizipaibeamten nicht unbesoldet und
niedrigen Bestechungen ausgesezt lassen will.

^
Müller

findet, daß in dem Beschluß gar keine R'iksicht auf
die kleinen Gemeinden, die nur 20 — zoBürgerstark
sind, genommen ist, sonst würden weder ein solches

Heer von Beamten vorgeschrieben, noch die Geschwi
sterkinder ausgeschlossen seyn. Der Gemeindkammer
findet er zu viel Gewalt eingeräumt; er stimmt übri
gens Mittelholzer bei; wenigstens iu den D^fgemeiw
den werde die Gcmeindskammer sehr überflussig seyn.
Last schere verkennt das Tadelhafte in dem Be-
schlussc nicht, glaubt aber dennoch, er sey so gut als
er unter den Umständen seyn konnte. Wenn man auf
die Natur der Gemeindsbürgerrechte zurükgeht, so

findet man, daß sie sich auf Antheil an Gemeindgü-
tern gründeten welcher durch mit gen einschaftlichcr
Arbeit urbar gemachtes Land erhalten ward; dieses

Guth ist in der Folge verschiedentlich von seinen wah
rcn Eigenthümern verwaltet und bcnuzt worden;
man soll nun den Insassen, die nicht Miteigenthümer
sind, die Mittel erleichtern, durch die sie Miteigen-
thümer werden können; man soll die zu grosse An-
Häufung von Gemeindgutern verhindern; Wälder und

Berge deeigenschaften sich dazu sehr gut; andere Be-
sitzungen nicht. In der Ueberzeugung daß ein neuer
Beschluß vollkommner seyn, und den Unterschied zwi-
scheu Bürgern und Insassen aufheben wird, verwirft
er den gegenwärtige». Stammen verwirft ebenfalls.
Vauch er meint, der Plan sey viel zu complicirt;
die Dorfbewohner müßten, um ihn zu begreifen erst

ein Jahr in die Schule gehen; auch dann würden
sie noch wenig davon verstehen, wie der grosse Rath
selbst ihn wohl nicht verstehe. Trauer spricht mit
H fcigkcit dagegen; dem izten Art. der Konstitution
zuwider, werden durch den Beschluß Bürgerkorpora-
tionen neu bestätigt, die ausschließlichen Bürgerrechte
verewigt oder doch verlängert. Der leidige Geist der

Zünfte und Innungen, scheine über den Häuptern der

Commission "des grossen Rathes geschwebt zu haben;
geflissentlich habe man die gehässigen Namen von

Hinter sä ssen u. f. w. beibehalten. Die Munizi
palbeamten sollen zu ihrer Entschädigung, den Dank
der Bürger haben. Das wäre possierlich! es scheine

als wolle man sie zum Besten haben — ob dann nicht
jedes Amt gleich Bürgerpflicht sey, und seine gewis
jenhafte Erfüllung den Dank der Nation verdiene?

er verwirkt also den Beschluß. Fuchs ebenfalls.
Muret findet bei derMunjzipalitatseinrichtung solle»
zwei Grundsätze beobachtet werden; erstens: jeder
Hclvetier hat das Bürgerrecht in ganz Helverien; zwei-
tens, die Genieindgüter gehören ausschließlich den

bisherigen EemeindSbürgern; der lezte Graudchtz muß
indeß dem ersten untergeordnet seyn; und da er diese

Grundsätze in der Resolution nicht hinlänglich beob-

achtet findet, so verwirft er sie.
Eine Petition gegen eben diese Resolution, aus

dem Kanton Leman, wud verlesen.
Usteri will sich, da jedermann zur Verwerfung

gestimmt ist, keineswegs zum Vertheidiger VerRchlm
tion aufwerfen; er glaubt auch, und in dem Rapport
der Commission ist es gesagt worden: man wird eine

bessere und vollkommnere Muntzipalita.seinrichtung
e halten, wenn man abwarten will, bis erst verschm
dcne noch mangelnde wichtige Gesetze gegeben sind;
aber noch vor wenigen Wochen schrie alles nach cimr
schnellen und ungesäumten ges.zlicheiiMunijipaliàt
einrichtung; wollte man eine solche izt haben, so

mußte sie der gegenwärtigen, wenn auch 1 och so um

volllommnen L>ge der Dinge angepaßt we.den; die

Munizipalitätseinrichtung ist kein Codex r-oa bmgeriü
chen Gesetze» ; sie ist ein Reglement oder eine gorm,
die den bestehenden Gesetzen angepaßt werden

muß; man Hut also sehr unnöthigerweisc von Im
konstitutionalität u. dgl. gesprochen; auch ist es ichr

sonderbar, daß mau die Ausführlichkeit und

Grösse der Resolution zu einem Vcrwerfungsgrund
machen will; » indeß vereinigt er sich nun auch zur

Verwerfung. Augustini tadelt noch besonders den

62 Art. der Resolution. Sie wird einstimmig ver»

(Nachmittags 4 Uhr.)
Der Beschluß, „ welcher das Direktorium einlae

» det, gegen alle Rebellen und Unruhstifter in ganj

»Helvetica die schleunigsten, strengsten und zwekniast

.»sigsten Maaßregeln zu ergreisen und den Gesetzen

» durch alle zwekmässtgen Mittel Gehorsam und Acht

»tung zu verschaffen," wird angenommen.
Der Beschluß, welcher das Direktorium auflodert,

die genaue Beobachtung des Gesetzes vom 21 Juli, da

Pässe betreffend, allen öffentlichen Beamten unter BW »

antwortlichkeit aufzutragen, wird verlesen.
Usteri fände es sehr sonderbar, wenn wir am

diese Art anfangen wollten, unsere Gesetze doppem
zu geben; erst das Gesetz, und dann einen Monat nach'

her eine Einladung ans Direktorium, das Gesetz

haben zu lassen; wenigstens müßte man doch em

wissen, ob das Gesetz nicht beobachtet wird. Aum'
daS Direktorium ist für die Vollziehung aller GelA
verantwortlich; seine Verantazortlichkeit wurde ou w

solche Einladungen nicht vermehrt, sondern vieim ^
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vermindert werden; er will also den Beschluß als sehr
überflüssig verwerft». Lülhi v. Sol. finder den
Beschluß nicht nur überflüssig, sondern auch zwckwi
drig. Der Beschluß über die Passe ward zu einer Zeit
abgefaßt, als unsere Lage zu der frankischen Armee
in Helvetien, noch nicht durch den Allianztraktat fest
gesezr und unsere Unabhängigkeit noch nicht durch den
selben anerkannt war ; nun hätte der grosse Rath den
ältern Beschluß als constituuonswidng aufheben und
einen neuen abfassen sollen. Kubli will den Beschluß
nicht awl constsiutioaswidrig, wohl aber als Überfluß
ßg verwerfen. Fornerod stimmt Lülhi bei. Ber-
thollec will den Beschluß, da er eine blosse Einla
dung enthält, annehmen. Er wird beinahe einmüthig
verworfen.

Juli er erhält für 6 Wochen Urlaub.

Grosser Rath, 4. September.
Bäsler begehrt ehrenvolle Meldung für die

Geistlichkeit des ehevorigen Kantons Uri, welche viel
jur ruhigen Eidlcistung beigetragen hat. Es wird
nichts hierüber entschieden. »

Hüssi, im Namen der Finanzcommission, legt
einen Entwurf über das R-chnungswesen und die
Verantwortlichkeit in Raksichl der Finanzen der Re
pudlik vor. Carrard macht auf die Dringlichkeit
dieses Gegenstandes und auf die öfter» Einladungen
des Direktoriums hierüber aufmerksam undfodcrt also
Dringlichkeitserklärung. Cartier begehrt baß die-
ser lange Rapport, den er nicht recht verstanden habe,
v^ag auf dem Bureau zur Untersuchung liegen bleibe.
Ech lumps will einen Mittelweg gehen und dcher
z Tag zur nahern Untersuchung gestalten. Z i m m e r-
mann und Deloes folgen Schlump s, dessen
Antrag angenommen wird.

Da der Senat den Beschluß einer Einladung an
das Direktorium, das Paßregiement in Ausübung z„
bringen, v rwe-ftm hat, so fodcrt Nujer eine neue
Redaktion dieses Beschlusses. Wyder folgt. Escher
sagt er habe nachgefragt, warum der Senat diese

einladen, gegen Emrssarien und gegen aufrührerische
Schriften strenge Maaßregeln zu nehmen. Herzog
bezeugt, daß die österreichischen Grunzen von den
Franken gut bewacht werden, folgt aber übrigens
Kühn. Hüssi und Z i mmermaun folgen Kühn.
Man geht über Nuzets Antrag zur Tagesordnung
und nimmt dagegen Kühn s Antrag an.

Herzog von Münster begehrt, daß für die
Mitglieder des grossen Raths besondere Pässe gemacht
werde». Angenommen.

Erlacher will, daß Wyder aufgesodert wer«
de, die gestern gemachten Anzeigen wegen der Be«
schimpfung des grossen Raths, an die Gerichte als
Klage zu dringen. Angenommen.

Kulli begehrt Niedersetzung einer neuen Kom«
mission wegen dem vom Senat verworfnen Munizi«
palitatsdcschluß. Oesch fodert Entscheid ob die Ar«
men von den Gemeinden oder vom Staat unterhal«
ren werden müssen, weil dieses auf Einrichtung der
Munizipalitären Einfluß have. Koch begehrt, daß
Oesch dieser Kommission beygeordnet werde. Z i m-
mermann fodert über den Antrag von Oesch Ta«
gesordnung, weil man diese Frage noch nicht ent«

scheiden könne. Der verworfne Beschluß wirb der
Kommission zugewiesen und dieser Oesch beigefügt.

B. Lampert von Willisau im Kanton Luzecn
zeigt an, daß er im Entlivuch ein Stük Land gekaust
hab«, und daß nun dieser Kauf nicht ratifizirt werde,
Weiler kein Gcmeindsgenoß ist. Kulli fodert Ver»
Weisung au den Justizminister. Carrard folgt.
Ziylmann fodert Tagesordnung, weil ein solcher
Kauf der Konstitution zufolge gültig sey. Die Bitt«
schrift wird dem Iustizmmister zugewiesen.

Daö Direktorium übersendet eine Bittschrift von
der glen Koiupaguie des ersten Dragonerregiments
des Kantons Bern, die wegen erlittener Plündetung
9782 Kronen, 9 Batzen und 2 Kreuzer Entschädigung
sodert. Kuhu foseer Tagesordnung weil man nicht
in so.ehe Foderungcn eintreten könne. Grafenried
bezeugt, daß diese Dragoner in Neuenek wirtlich

^«nladnng verworfen habe, und vernommen, daß
'

sehr patriotisch gehandeil haben, und beym erstenA»«
oa dcr Beschluß über das Paßrcglement erst seit et-à dli'k der Franken gcfioher seyen, so daß weder Roß
wann 8 Tagen zum Geftz geworden sey, man noch 1 noch Mau» irgend emen Schaden davon getragen
»!, Direktorium sodern könne, daß nun schone haben, er bedauert, daß diese guten Patr.oten nach«
aue Gränzen Helvetiens m.t PaßburcauI beftzt seyen, ' her nach «hier Flucht in Bern den Husaren, die ih«
und man dem Direktorium etwas mehr Zeit lassen
wusse, unsre Gesetze in Ausübn»» zu dringen; daher
lodert er Tagesordnung über Nuzerö Antrag.

beharret, indem er glaubt in lOTagcn sey eur
finches Gesez sehr leicht bekannt zu inachen. Zim-Merinaiin unkerstàzt Escher s Antrag und fodert,

ren Patriotlsmus nrchl erkennen wollten, in die Hän«
de fielen. (Man lacht.) Erlacher will n>chr, daß
man diese Dragoner ane lache, weil es seyr braf
war, daß sie nicht gegen die Franken fechten wollten.

I (Mau lacht noch m.hr.) Man geht zur Tagesord«
nung.

Einige Gemeinden des Kantons Lazern begehren
<7 sianbt, das Paßregiement sey unvollständig I Schonung mit dem Galp>terausst dm, wegen der

uiio will dasselbe verb.ssern. Billeter folgt Nuzet. I erforderlichen Hoizer parnis. Sekrctan fodert Ver-
dtuyn folgt Eschern, will aber das Direktorium ^ Weisung an das Kriegsmimst.rium. Gysendörfer

bas Direktorium nicht immer beunrusiige.



wist die Sache dem Direktorium zuweisen. Hüssi
begehrt Nieoersetzung einer Kommission. Viii will,
bug oie Salpetersieder ailes was sie bedürfen, bezah-
len. Kühn folgt Hüssi und empfiehlt die hierüber
vorhandenen Bcrnerordnun>jeii. Gecretan bchar
rct, wegen den gegenwä-t gen Zc-tumständen. De»
lo es folgt Hüssi wegen d>,r Besa)werlichkeit der Hab
petergräverey. Kuh» beharret. Rubbi folgt. Die
Kommission wird angenommen nnd m dieselbe geord-
net, Escher, Gysendörfer, Deloes, Gmür
und Rubdi.

Einige Gemeinden im Kanton Leman bitten um
Erlaubnis ihren Wahlmänncin nur 12 statt 20 Bazen
Taggeio geben zu dürfen, indem sie schon vor- dem
hierüber ergaugnen Dekret sich mit ihren Wahlmännern
verstanden haben. Deloes glaubt man soll zur
Tagesordnung gehen, weil diese Gemeinden schon
Praliminarverfngungen getroffen hatten: Der Ancrag
wird angenommen.

Die Gemeinde Wangen, Distrikt Willisau macht
Einwendungen gegen ihre Vertheilung in 2 Distrikte.
W y d er fordert Verweisung an die Luzernische Dl»
striktseinrheilungskommission. Hecht folgt. Car»
rard folgt auch. Koch begehrt Verweisung an die
allgemeine Eintheilungskommission. Wyoer bchar-
rel, weil einige Ungewißheit in der getroffnen Emchei-
lung herrscht. Dieser Antrag wird angenommen und
der ehemaligen Kommission noch Hecht und Blas
beigeordnet.

Die Gemeinden Thunstätten und Böjberg begehren
mitObligationenausderenInteressesie bisher ihre Ge-
meindsausgaben zahlten, die jetzigen Fuhrrequisitto.
nen unv starken Truppeneinquarlierungcn zahlen zu dür-

feu; aus Wyders Antrag wird die Bitte genehmigt.
Der Regierungsstatthalter von Lanis theilt ei-

nige Fragen von dem Distriktsgericht Mcndris über
die Hintersassen und Bürgerrechte, mit. Koch glaubt
die Konstitution sey hierüber so deutlich daß man zur
Tagesordnung gehen müsse. Hüssi fodert Verweh
sung an die Bürgerrechtskommission. Seketa n folgt
Hüssi, weil diese Kommissionen ehestens rapporciren
werden. Koch begehrt nun Verweisung an die Frem»
denkommission. Nuzet folgt Koch. Hüssi begehrt
Verweisung an diese beyden Kommissionen. Ange
nommen.

Die Gemeinde Stabio im Distrikt Mendris bit»

tet für Schutz ihrer Gemeindrechte gegen ihre Hinter-
sässen. Hüssi fodert Tagesordnung, weil man über
die Bitte der Hintersassen dieser Gemeinde auch zur
Tagesordnung gieng. Koch folgt will aber der Ta-
gesordnuug den Beweggrund der Unverletzlichkeit des

Eigenthums beifügen. Zimmemann folgt: der

lez» Antrag wird angenommen.

Die Gemei'nd Jndimini im Kanton Lugano be-

gchrl einen Friedensrichter, und macht Bemerkungen
über die Distuktseincheilung. Mara cc i fodcrtVer-
Weisung an die beiden hierüber nicdergesezten Kein,
Missionen. Pozzi folgt und bittet, daß die Distrikte
nichr vervielfatrigt werden. MarcacciS Antrag
wird angenommen.

Die Gemeinde Askona im Canton Lugano bittet,
daß ihre Schulanstalce» die von ihren eigenen Ge,
meineSgenossen errichtet wurde», alS Gemeindsgut
beybehalten werden und wünscht, daß dieselben aus,
gedehnt und zu Nationaijchulcn gemacht werden möch,

ten. Pellegrini begreift nicht wie diese Gemeinde
in Unruhe über ihr Eigenchumsrecht seyn könne.. Wy-
der folgt in Rükstchl der ersten Bitte; in Ruksicht

der zweiten aber sodert er Verweisung an den Mi-
nister der Erziehung. Secretan folgt Pellegrini und

will der Tagesordnung beisügrn, daß die Gemeinde

ihre Eigcnthumsschulen selbst ausdehnen könne. Nu-
zet foigt Secretan und will gerne der Gemeinde ges

stalten aus ihren Schui/n, ohne Kosten des Staats,
ein Nalionaimstitut zu errichten. M a r c a c ci foigt

Wyoer. Pellegrinis Antrag wird angenommen.

Der Distriktssiatthalter von Lenzburg begehrt

Abschrift der Bittschrift der Gemeinden Meister-

schwanden und Tennwyl, die, wie er vernommen

habe, falsche Angaben gegen ihn enthalte. Zimmer-
mann fodert Tagesordnung. Koch bemerkt, daß

dieses die zweite Bittschrift sey, welche sich gegen die

Angaben dieser beiden Gemeinden erhebt, und da die-

ses von den widrigsten Folgen seyn kann wenn uns

falsche Bittschriften zukommen, so fodert er Verwett

sung an das Direktorium. Zimmermann behatt

ret und will allenfalls den Gegenstand, der Kommst-

ston wegen falschen Bittschriften, zuweisen. Aker-
mann folgt Zimm ermann. Kühn folgt auch,

wünscht ab r, daß die Bittschriften überhaupt immer

so lange zurükgchalten werden, bis die Gegenstände

über die sie abgefaßt find, an der Tagesordnung st«-

hen. Zimmermanns Antrage werden ange-

nommen.

Das Direktorium übersendet eine Bittschrift der

Gemeinde Ottigen, die ein Gtük Land an der uare

urbar zu machen wünscht, welches aber der Regierung

gehört. Cartier fodert Niedersetzung einer Aom

Mission über das Allgemeine dieses Gegenstandes-

Oesch folgt: der Antrag wird angenommen, und

die Kommission geordnet: Kühn, Pellegrin
Akerman.n, Cartier und Oesch.

(Die Fortsetzung folgt im i?4 Stük.)



Der schweizeri

Hundert vier und

Gesezgedung.
Grosser Rath 4. September.

(Fortsetzung.)
Bäsler erneuert seinen im Anfang der Sitzung

gemachten Antrag wegen einer Ehrcnmeldung für die
Geistlichkeit des vormahligen Kantons Uci. Zim-
merman n fovert Tagesordnung, weil man erst Be-
richt vom Direktorium über die ganze Eidesleistung
abzuwarten habe, und dann vielleicht in Fall komme,
ausgedehntere Ehrenmcldungen zu dekreliren -- Alles
ruft zum Abstimmen. Nnzer fodert das Wort —
man ruft noch starker zum Slimmenmchr — Nuzet
erhebt seine Stimme im gleichen Grad -- grosser
Lerm -- der Präsident bedeckt sich -- es entsteht so-

gleich Ruhe: das Abstimmen wird durch die Mehr-
heit gefodert, und der Gegenstand wird vertaget.

Senat, 4- September.
Ufieri und Devevey legen im Namen einer

Kommission folgende Modifikation der Erwählungs-
art der Kommissionen vor, die angenommen wird.

»Der Weibel soll, so oft eine Kommission zu er-
nennen ist, jedem Mitglied einen Zettel austheilen,
aufweichen dasselbe, so viele Namen als Mitglieder
die Kommission haben soll, auszeichnct; zu gleicher
Zeit trägt der Weibel die gedrukce Liste aller Mitglie-
der herum, um diejenigen, die es nöthig fänden,
davon Einstcht nehmen zu lassen. Der Weibel zieht
die beschriebnen Billers ein, sammelt sie in einem be-
dekten Gefasse und übergiebt sie den Stimmzählern,
die dann auf einer gedrukten Namensliste aller Se<
natoren, die einzelnen Stimmen hinzeichnen und nach-
her das Zahlungsgeschäft vornehmen. »

Auf diese Art, fügt die Kommission hinzu, wer-
den die Stimmen freyer nach eines jeden Ueberzeugung
gegeben werden, ohne daß man sich, wie das bei der
Circulation der Listen leicht geschieht, durch die vor-
hergegangenen Stimmen leiten laßt. Dadurch wer-
den auch die Deliberationen nicht unterbrochen, und
das angenommene Reglement nicht verletzt, indem
die gedrukten Namenslisten ihrer Bestimmung gemäß
angewandt werden.

Bay und La flech ere'berichten im Namen ei-
ner Kommission über den Beschluß, der die Einrich-
lung einer Militärlegion enthält. Die Kommission
rak^nun einstimmig zur Annahme, und Laflechere
erklart, daß er sich mit der Majorität vereinigt hat,
aus Gründen der Dringlichkeit, nnd weil er glaubt,
das Fehlerhafte des Projektes werde theils durch nach-

e Republikaner.
fünfzigstes Stück.

folgende Beschlüsse, theils durch die Freiheit die dem
Direk.orio bei den zu treffenden Einrichtungen gelas-
sen ist, verbessert werden können — Der Beschluß
wird angenommen.

Barras berichtet im Namen einer Kommission
über den Beschluß, der die Auzahl Mitglieder be-

stimmt, welche beisammen seyn soll, wann es um
Anklage eines Mitglieds der Räthe oder des Direkto-
riums zu thun ist. Die Majorität räth zur Verwerft
fang; sie glaubt, es soll kein besonderes Gesetz für
diese Falle gegeben werden; die Rache sollen immer
so vollständig wie möglich beisammen seyn; ein schon
bestehendes Gesetz erheischt zu allen Berathungen die

Gegenwart von wenigstens einem Mitglied über die

Hälfte; diese soll ohne Ausnahme hinreichen; die
vorgeschlagne Resolution — würde die Freiheit der
Mitglieder, dazu noch auf eine ungleiche Weise--
beeinträchtigen. Lüthi v. Sol. fügt hinzu, die

Kommission wolle eigentlich nicht sagen, daß die
Räthe immer komplet seyn sollten, sondern nur, daß
ohne Urlaub zu erhalten, sich kein Mitglied enlfer-
neu, und daß man in Ertheilnng von Urlauben im-
mer so sparsam seyn sollte, daß wenigstens drei Vier-
theile der Räthe immer beisammen waren; alsdann
wirb die Resolution von selbst überflüssig. Wollte der
grosse Rath ein besonderes Gesetz machen, so hätte
er besser gethan, sich den 62 §. der Konstitution zum
Muster zu nehmen, welcher bestimmt, daß nach er-

gangenem Dekret der Legislatur über ein Mitglied der
Räthe oder des Direktoriums, noch ein Dritthcil
der Mitglieder des Obergerichtshofes zum Losspre-
chen hinreichen. Die Responsabilitat von der in dem
Beschluß die Rede, ist ein unbestimmter Ausdruk,
der in kritischen Zeiten den Kopf kosten kann, in an,
dern nichts sagend ist; responîabel seyn, heist nicht
— sich entschuldigen, sondern: wenn Schaden ent,
steht, dafür haften müssen; die Resolution habe noch
viel andere Fehler, z. B. drei Saalinspektoren, die
zum Unterzeichnen nothwendig, sind vielleicht nicht
immer zur Stelle; es ist nicht bestimmt, wer die aus-
zusendenden Bollen zahlen soll. Kubli erklärt, daß
er die Minorität der Kommisston ausmache und zur
Annahme rathe; es sey eine ganz verschiedene Sache,
wann es um allgemeine Gesetze, wo nicht leicht indi,
viduelle Leidenschaften ein gefährliches Spiel treibea
werden, oder wann es um eine personliche Anklage zu
thun ist; im letztern Fall sey die Vereinigung dec
größtmöglichen Zahl der Repräsentanten nothwendig;
dafür bestimmt die Resolution den Modus; die Re,
sponsabilttät sieht er für so bedenklich, wie Lüthi sie
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darstellk, nicht an ; wann nicht drei Saalinspektoren
zugegen seyn sollten, so kann man allenfalls neue
erwählen, und der kleme Bokhenlohn wird sich auch
finden. Murer gievt der Absicht des grossen Ra,
thes bei diesem Beschluß seinen Beifall, den er darinn
suchr, daß schwachen und furchtsamen Mitgliedern
aller Vorwand, sich unter jenen Umständen zu ent
fernen, sollte angeschnitten werden; allein die Majo
riiät der Rache genügt ihm, und er glaubt, man solle
der Konstitution hierüber ke,ne Zusätze beifügen.— Die
Responsabilikär hält er hier auch far unbestimmt, wo-
durch sie zur Partheiwaffe werden könnte; er ver-
wirfst deßnahen den Beschluß. Crauer ebenfalls;^
er fürchtet sogar die R^o'ution könnte sehr gefährlich ^

werden, wenn z. B. ein Drittheil der Mitglieder ei-K
nes Rathes selbst, Theilnehmer einer Konspiration^
seyn würden. Usteri ist durch alle gegen den Be, H

fchluß angehäuften Gründe, durchaus nicht von sei-^
ner Unannehmlichkeit überzeugt worden; er stimmt im ^

Allgemeine» Kubli bei, sieht dann aber den Be,,
schluß noch aus einem besondern Gesichtspunkt an. — '

Freilich sollen die Rathe jederzeit so vollständig als -

möglich und er glaubt auch es sollten drei Viertheile
wenigstens, immer b isammen s.yn; aber gegen, '

wärtig sind sie cS nicht; sie werden es auch in den z

bevorstehenden Woch- n um der nahen Verlegung des Re-
gierungssitzes willen nicht seyn: mausprichlabervonei/
ner zubehaudelndcnAnklagegcgeneinMirglied;vder es ^

könnten solche vorfallen ; die Resolut on scheint also ganz »

eigentlich für die gegenwärtigen Zeitumicande gemacht, l
und darum annehn lich zu seyn Unter Responsabili-?
tät, versteht er hier weder eine blosse kahle Entschul«.
digung, noch jenes fürchterliche Haften für allen, ^

möglicher Weise durch das Huöbsiiben veranlaßten k

Schaden — sondern eine Rechtfertigung des Aus, i
blcibens vor dem gesammten Rathender über dies
Gültigkeit oder Ungültigkeit der Gründe alsdann >

sprachen wird. Genhard findet mehr Schein als 5

Wahrheit in den Verwcrfungsgründen der Majo«ität
und will also annehmen. Dolder ebenfalls; er
stimmr Kubli und Usteri bei; in diesem einzigen Fall,
in welchem die Rathe richterliche Verrichtungen ha
den, können sie nichts» zahlreich seyn; die Police!-
gesetze sollten freilich überall verfügen, daß sie nie
unter z/f ihrer Iahl sich vermindern dürfen. Mit
telholzer ist für die Annahme. Duc und Fuchs
dagegen; der leztere glaubt nicht, daß auch in diesen
Fallen den Rächen eigentlich richterliches Amt zu,
komme. Münger ist fsir die Annahme; besonders
auch, weil der Fall eintreten könnte, daß nicht nur
ein, sondern mehrere und viele Mitglieder angeklagt
wü den, wo alsdann die Gegenwart von wenigstens
z/4 Gliedern sehr nothwendig wäre. Etapfer ver,
w rft den Beschluß; er findet es unschicklich, zweier-
lei, und für uns besondere Gesetze zu machen; dann

hält er besonders auch Craucrs Bemerkung für wich,
lig. Augustin, finder die Couss,uuon g,be jedcm
angeklagten MiM'ttd hinlängliche Sich.rhrtt; er ver,
wirst darum d«e Rrsoiuuon als überflüssig und allzu
schwer anvsuhrbar. Ucbrigcns irre die Kommission,
wen-.sie in der Respsnsabilltat, von welche, dieRàist,
die talionis steht, es kann nur vom Schaden,
der aus boicm Willen entstanden ist, die Rede seyn.

Barras vertheidigt nochmals die M-inu >g der Ma,
jvritäl; um wirklich schützend zu seyn, hatte die Re,
soluiion auch enthalten sollen, daß sie selbst durch
keine Versammlungen, die unter z/4 ist, zurückgenom,
men werden könne. Der Beschluß wird verworfen.

Der Beschluß welcher über das B-gchrcn dti
Kantonsgerich,s von Zu, ich, das sich wegen der an-

gefchuldlgteu Errichtung eines Revoluttonsmbunals
rechlsirti-jt, zur Tagesordnung g hk, weil in einem

Brief des S a-rhalters von Zürich die Errichtung die,

ses Tribunals als Thatsache angegeben sey, wird v,r,
lesen. Muret verlangt den Brief des Statthalters
zu scheu. Usteri tt-sst auf cine Kommisson an, die

die änmtlichen Aktenstücke untersuchen soll. Auge,

ncmmen, und in die Koum ision geordnet: Usteri,
Lüthi v. orol. und Augustini.

D', Beschluß welcher erklä t, das! das hclveti,
sche Volkvbiatl um seiner Wichtigkeit und um

leiues E > siusscs will, den Mttglitdern der g-sezge,

bendeu Rät-,e, zu genauer Aufsicht immer ei,

neu Tag ,ruycr ausgety Ul werde, ehe es in H- ve-

lieu v.rdreitet wird. — wird verlesen. Man rutt zur

Annahme. Usteri bittet, die Earbe doch etwas na,

her ju'überlegen; er findet es höchst absurd, dic ge,

sez'g-benden Räthe zu Aufsehern »nd Censoren d,s

Vo'-ksblattes machen zu wollen. Mau hat dem

rekivrium durch ein besonderes Decret die Besorgn S

der Herausgabe des Volkeblattes aufgetragen; duies

hat dem Minister der Wissenschaften dazu Btt'ehl er,

theilt, und dieser hat einen besondern Redakteur er,

nannt; somit sollte man doch wohl zutrauensvoll dm

Inhalt des Blattes erwarten dürfen; der gegcnwar»

tige Beschluß müßte übcrdem-nur die zeitraubendsten
und unschîklichsten Debatten in den Räthen verurnv

chen; er verwirft also bensclb.n. Crauer will ihn

annehmen; man werde sich bei Kleinigkeiten nie aus,

halten, aber für wichtigere Sachen sey die AwsM
der Rache zw.kmässig. Muret w ll auch annehmen,

er meint, ein Nattonalblatt, das auf Koste» der Ka

lion gedrukt wirb, verdjene eine Ausnahme und

nähere Aufsicht der Gcfczqebung. Meyer v. A er-

glaubt, die Absicht des Beschlusses sey einzig gemM
daß die Räthe Kenntniß von dem Blatte haben, u

es auch — was er sehr anständig findet ^
erhalten, keineswegs aber eine auszuübende Ce» m >

darum will er annchmen. Reding glaubt, i»

Theil habe Usteri wohl Recht, aber doch seyen »ve



wiegende Gründe für die Annahme; Debatten hoftz
er werden nie über den Jnnhalt des Volk?dlatts ent-tz
stehen, aber wenn ein Mitglied etwas Bebenkenerre»

gendes für seinen besondern Kanto» u. s. w. findet,
so wird er das privatim dem Minister der Wissen-
schaf fn oder dem Herausgeber mittheilen. Müller
meiM, es sey eigentlich nur darum zu thun, daß je»

des Mitglied i Exemplar erhalte, und will annehmen.

Bay häcie g wünscht, daß statt Aufsicht haben
b'oß von Kenntniß haben in dem Beschluß die

^

Rede ware; j nes findet er beleidigend, und verwirft
darum. Lüth- v. Sol. verwirft aus den angegeb-

run und ander» Gründen; man hat die Herausgabe
des Volksblarls beschioss-n, nm das Volk zu unrer»

richten; warum soll eö nun auf einmal gratis allen

Mitglieder» d-r Räthe ausgetyeilt werden? und da

das Blatt in Zürich gedrukt Wird, und am Tage vor
scm r allgemeinen Ausgabe den Räthen soll ausge»

theilt w rde», was könnten da die Bermerkungen hcl»

sen 7 — Jedes M tfiied kann selost das Blatt kau

fen, und die Beme» kungen die es gut findet ohne wen
iers drin Herausgeber mittheilen. Laflechere glaubt,
bu ch Verwerfung des Bejchlusses würde die Erschei?

nung des Blattes neuerdings verzögert werden.
« Usteri erwiedert, gerade das Gegentheil werde ge»

' schehrn; die ersten Nummern find zur Ausgabe bereit;
die Annahme des Beschlusses könnte nicht anders als
Stöhrung und Verwirrung der ordentlichen Ersehet-

nung des Blattes bewirken. — Der Beschluß wirb an»

genommen.
Ed.n so derjenige der die Gemeinde Trogen in

'den Distrikt Teuffen eintheilt.
Der Beschluß welcher dem B. Corrodi in Riffers»

wyl, die Beibehaltung der kleinen Beneficien, welche
ihm die ehemalige Hürcherregierung, rükstchtlich auf
sein Alter und geleisteten Dienste gestattet hat, zusichert
— wird verlesen. Ccauer glaubt, Menschlichkeit
müsse uns zur Annahme bewegen; indeß möchte er
wissen, worinn jene Beneficien bestunden, und ob es

nicht etwa solche waren, die mit der neuen Ordnung
der Dinge nicht bestehen können. Rahn bemerkt,
diese Pension sey aus verschiedenen Fonds bezahlt
worden, und mehr die Familie des Bittstellers als
seme eigne Moralität verdienen Mitleid und Unter
stützung. Meyer v. Arb stimmt der leztern Bemer,
kung bei und w ll aus Rüksicht auf die Familie an»
nehmen. Mittelholzer meint aus Rahus Bericht
zu ersehen, daß dieser GeHall aus K«rchcngütern der
Stadt Zürich bezahlt worden; über diese haben wir

"

nicht zu verfügen, und also könne der Beschluß auch
nicht angenommen werden. Usteri erwiedert, eS sey

ja ausdrüklich von einem Gehalt den die alte Re»
gier un g von Zürich bewilligt hat, die Rede; er
räth zur Annahme. Lüthi v. Langn verwirft den
Beschluß, jn Hinsicht auf das keineswegs gunstige

Zeugniß das dem Bittsteller ertheilt wird. Müller
findet, derselbe sey arm, alt und elend, und büß seyen

zur Annahme hiniängstche Gründe. Reding will anS
Rüksicht auf Krankheit und unerzogne Kinder dcs Bitt»
stellers annehmen. Der Beschluß wird angencmmen.

(Die Fortsetzung im 15;. Stuck.)

Beilagen
zu der im 146. Stück abgedruckten Both-

schaft des Vollziehungödirektoriums.
a.

Schreiben des Dekans des Stifs von St. Gallen
an das helvetische Vollzichungsdireklorium.

Freiheit. Gleichheit.
Würdige Bürger Direktoren!

Nochmalen werden wir in die Noth versezt, wür-
dige Bürger Direktoren! uns an ihre Güte
und Gerechtigkeitsittbe zu wenden, und nut ihrer Er»
laubniß jenen ehrenbietigen Vorstellungen, die wir
unter dem i/ten dieses in Betreff des abzuschworer-
den Eides von Seiten der ehrwürdigen Geistlichkeit
d s Stift-St. Gallischen Ordinariats an Sie erlassen,
bekommenden Anhang in Rücksicht sämtlich Stift»
St. Gallischer Landen nachzutragen.

Sie werden ohnehin dessen eingedenk seyn, wür»
dige Bürger Direktoren! was wir schon vor-
längst von der engen Verbindung unserer Stift und
Landen mit dem Reichsoberhaupt als höchsten Le»

henshenn all unserer Gerichtsbarkeiten durch hiesige
Verwaltungskammcr einzuwenden die Ehre halten.-
Eingedenk, mit welchem Nachdruck sich Se. Majestät
der Kayser aus eben diesem Grund unter dem yten
Julius fernern Vorkehrungen durch seinen Regie-
rungsrath den Hrn. von Steinherr entgegen gesezt;
— ei «gedenk endlich wie Sie Selbsten, würdige
Bürger Direktoren! unter dem 12. dito auf eben
diese Allerhöchste Verwendungen ehrfurchtsvolle Rück»
ficht zu nehmen versprochen.

Aus all diesen Gründen nehmen wir die Freiheil
unsere dringende Bitte beizusetzen — mit der feyerli-
chen Huldigungsakte, und dem zu schwörenden Eide
in den Stift» St. Gallischen Landen so lange zurück-
zuhalten, bis die ganze Sache mit dem Kayserhof
ausgetragen seyn wird.

Soviel ist einstweilen gewiß, würdige Bur»
ger Direktoren! daß ohne augenscheinliche Bele!»
dung Hochgedacht Allerhöchsten Hofes so

eine Eidesbeschwörung nicht geleistet, viel weniger
gefodert werden könne.

Wir hoffen also ganz zuversichtlich, würdige
Purger Direktoren! Sie werden Sich in dieser
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